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 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
SEKRETARIAT/ORDNUNGSAMT
Frau Beust  039321/518-22 

BAUAMT
Amtsleiterin & Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung,
allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Frau Herbst  039321/518-41
Frau Sommer  039321/518-19 
Herr Bethge  039321/518-33
Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21

ORDNUNGSAMT
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit:
Herr Rottstädt, rottstaedt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-20 
Ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/Märkte, 
Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47
Einwohnermeldeamt:
Frau Mohr  039321/518-30 
Das Einwohnermeldeamt ist nur zu den Sprechzeiten besetzt.
Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

 Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR 09:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI keine Sprechzeit
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR keine Sprechzeit

 Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
 039393/217
Montag:
09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr im Einwohnermeldeamt
Wohnungsverwaltung immer am 1. Mittwoch im Monat:
09:00 – 12:00 Uhr
 039393/217, Fax 039393/219

 Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde-
Arneburg-Goldbeck findet am Dienstag, 7. August von 17:00 bis 18:00 Uhr 
 im Verwaltungsamt Arneburg statt. Ansprechpartner der Schiedsstelle ist 
Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
 039390/81359 oder 01520/7163623 zu erreichen.
 

 Erreichbarkeit der Polizeistation
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23, Fax 039321/51818
KOK Horak  0151/74307099; POM Behrend  0151/74307100

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
  039388/971-0 
Fax:  039388/97169 
Internet:  www.arneburg-goldbeck.de

Bürgermeister der Verbandsgemeinde   
Herr Schernikau    039388/971-10

Sekretariat: Sitzungsdienst
Frau Fricke/ 
Frau Fehniger  fricke@arneburg-goldbeck.de  039388/971-11 

HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel gabel@arneburg-goldbeck.de  039388/971-30
Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,  
Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Schild/Frau Zander  039388/971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40

ORDNUNGSAMT
Einwohnermeldeamt/Friedhof: 
Frau Mohr   039388/971-33
Standesamt/Fundbüro: 
Frau Benke   039388/971-31
Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer   039388/971-26

KÄMMEREI
Amtsleiterin Kämmerei:
Frau Hoedt  hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20
Leiterin Kasse und Vollstreckung:
Frau Dähnrich daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21
Kasse:
Frau Dietrich   039388/971-60
Steuern:
Frau Drechsel   039388/971-12
Vollstreckung:
Frau Schauer   039388/971-22
Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau   039388/971-41 
Frau Jagieniak   039388/971-13
Doppik:
Herr Sanftleben   039388/971-24
Buchhaltung:
Frau Konert   039388/971-23
Gebäudemanagement:
Frau Braunert   039388/971-34

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
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Statistisches Landesamt sucht Haushalte  
für Führung eines Haushaltsplanes
Das Statistische Landesamt 
sucht noch über 700 Haushalte 
für die Führung eines Haus-
haltsbuches bei der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichpro-
be 2018
Wie viel Geld steht Familien, 
Alleinerziehenden, Paaren oder 
Singles in Sachsen-Anhalt zur 
Verfügung? Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? Und 
wie tief müssen Eltern für die 
Bildung ihrer Kinder in die 
Tasche greifen? Antworten auf 
diese und weitere Fragen rund 
um die Einnahmen und Ausga-
ben privater Haushalte liefert 
die Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe 2018 (EVS 
2018). 
Für die Befragung der EVS 2018 
bittet das Statistische Landes-
amt Sachsen-Anhalt um 
Mithilfe. Weitere Haushalte 
werden gesucht, die Lust, Laune 
und Durchhaltevermögen 
haben, über 3 Monate ein 
Haushaltsbuch zu führen. Für 
das 4. Quartal werden noch 
über 700 Haushalte benötigt. 
Haushalte, die bis zum Schluss 
dabei sind, bekommen eine 

Aufwandsentschädigung von 
110 EUR.

Besonders folgende Haushalte 
werden benötigt:
• Unabhängig vom Haus-

haltstyp und somit über alle 
Haushalte werden die 
gesucht, die über ein sehr 
geringes Nettoeinkommen 
bzw. über kein eigenes 
Nettoeinkommen verfügen.

• Haushalte von Nichterwerbs-
tätigen (außer Pensionäre 
und Rentner) 

• Sonstige Haushalte/Mehrge-
nerationshaushalte sind 
derzeit stark unterpräsentiert 
und werden unabhängig der 
sozialen Stellung und des 
Nettoeinkommens gesucht. 
Unter der Bezeichnung 
sonstige Haushalte zählen in 
der Statistik solche Haushalte, 
bei denen Eltern beispielswei-
se noch mit ihren erwachse-
nen Kindern zusammen 
leben oder sich andere 
familiäre oder nicht familiäre 
Personen in einem Haushalt 
zum Zusammenleben und 
gemeinsamen Wirtschaften 

gefunden haben.
• Haushalte von Selbstständi-

gen

Bei der Auswahl der Haushalte 
für eine Teilnahme an der EVS 
2018 sind Kriterien wie Haus-
haltstyp (Einpersonenhaushalt, 
Paare mit 1 Kind < 18, Paare mit 
2 oder mehr Kindern, Alleiner-
ziehende, sonstige Haushalte 
und Landwirte), die soziale 
Stellung (Selbstständige, 
Landwirte, Beamte, Angestellte, 
Arbeiter, Rentner, Pensionäre 
und sonstige Nichterwerbstäti-
ge) und das durchschnittliche 
monatliche Nettoeinkommen 
entscheidend. Aus allen vorlie-
genden Kriterien werden 
Schichten gebildet, die entschei-
dend für die Stichprobenzie-
hung und Teilnahme sind.

Die Ergebnisse der EVS 2018 
werden unter anderem für die 
Berechnung des Verbraucher-
preisindex als Basis für die 
Inflationsrate benötigt. Zudem 
sind die Daten Grundlage für 
die Festsetzung des Regelbe-
darfs für das Arbeitslosengeld II 

(„Hartz IV“) und fließen in die 
Armuts- und Reichtumsbericht-
erstattung der Bundesregierung 
ein.
Den vielen Teilnehmern, die 
sich bereits für die EVS 2018 
angemeldet und das Haushalts-
buch geführt haben, aktuell 
führen oder für die Folgequarta-
le vorgesehen sind, gilt ein 
großes Dankeschön!

Interessierte Haushalte 
können sich noch bis zum 
9. September anmelden: 
Eine direkte Anmeldung zur 
EVS 2018 ist über ein Teilnah-
meformular möglich, die 
Bereitstellung erfolgt unter: 
www.statistik.sachsen-anhalt.
de 
Telefon: 08 00/9 34 80 00 
(kostenlose Telefonnummer 
Montag bis Freitag)
E-Mail: wirtschaftsrechnungen 
@stala.mi.sachsen-anhalt.de 

I N FO
Ausführliche Informationen 
stehen unter www.evs2018.de  
bereit.
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Einfach mal Danke sagen…
Liebe Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehren der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck, 
die Feuerwehr kommt immer, 
wenn man sie ruft. Unvorstell-
bar der Gedanke, es könnte 
nicht so sein. Jeder erwartet, 
dass ihm im Notfall wie 
selbstverständlich geholfen 
wird. Doch selbstverständlich 
ist dies ganz und gar nicht.
Deshalb möchten wir uns heute 
bedanken. 
Danke, dass ihr allerorts  gegen 
Wald- und Feldbrände kämpft! 

Danke, dass ihr Unfallopfer aus 
Autos schneidet und Kätzchen 
von Bäumen rettet! 
Danke für eure unermüdliche 
Einsatzbereitschaft und den 
Mut mit dem ihr Flammen, 
Rauch, Giftstoffen, Wasser, 
Strom und Öl begegnet!

Herzlichen Dank an alle 
Einsatzkräfte, die zu jeder 
Tages- und Nachtzeit mutig und 
engagiert ihr Leben für die 
Bürgerinnen und Bürger der 
Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck riskieren!

Fortbestand einer Feuerwehr in  
den Ortsteilen diskutiert/analysiert
Sehr geehrte Einwohnerinnen 
und Einwohner der Ortsteile 
Berge, Groß Ellingen und 
Häsewig,
mit der Risikoanalyse zum 
Brandschutz in der Verbandsge-
meinde wurden auch die 
vorhandenen personellen 
Voraussetzungen für den 
Fortbestand einer Feuerwehr in 
Ihren Ortsteilen analysiert.
Derzeit gibt es in Ihren Ortstei-
len zu wenige oder gar keine 
Kameradinnen oder Kamera-
den, welche Einsätze absichern 
können.
Über die Risikoanalyse sowie 
über deren Auswirkungen und 
ihre möglichen Antworten 
möchte Sie der Verbandsge-
meindebürgermeister Herr 
Schernikau auf den unten 
angekündigten Einwohnerver-
sammlungen informieren und 
mit Ihnen darüber ins Gespräch 
kommen.
Schön wäre es, wenn Sie diesen 
Aufruf zum Anlass nehmen 
und selbst Mitglied der Feuer-
wehr in den Ortsteilen Berge, 
Groß Ellingen und Häsewig 
werden.

Haben Sie im Vorhinein schon 
Fragen dazu? 

Dann sprechen Sie bitte uns an:

Sachgebietsleiter Ordnungsamt:  
Karsten Rottstädt 
 039321-51820
Mitarbeiterin Brandschutz:   
Janet Gruber     
 039321-51845

Bitte nehmen Sie sich die Zeit 
und besuchen Sie die unten 
stehende Einwohnerversamm-
lung Ihres Ortsteils. Die öffentli-
chen Bekanntmachungen zu 
den Einwohnerversammlungen 
werden fristgerecht im Aus-
hangkasten Ihres Ortsteils 
ausgehangen.

Karsten Rottstädt, 
Sachgebietsleiter

Einwohnerversammlung 
Groß Ellingen
Wann: 14. September, 19.00 Uhr
Wo: Dorfgemeinschaftshaus 
Groß Ellingen

Einwohnerversammlung 
Berge:
Wann: 21. September, 19.00 Uhr
Wo: Dorfgemeinschaftshaus 
Berge

Einwohnerversammlung 
Häsewig
Wann: 28. September, 19.00 Uhr
Wo: Feuerwehrgerätehaus 
Häsewig

Land bietet Förderungsmöglichkeiten 
zur Herrichtung von Wohnraum
Aus alt mach neu – Land 
Sachsen-Anhalt und Investiti-
onsbank bieten Fördermög-
lichkeit zur Herrichtung von 
Wohnraum

Damit wieder Leben in leerste-
henden Wohnraum einziehen 
kann, können Vermieter zur 
Modernisierung einen Zuschuss 
pro Wohneinheit in Höhe der 
Hälfte der Kosten, maximal 
jedoch 10.000 € erhalten. Das 
Land Sachsen-Anhalt und die 
Investitionsbank unterstützen 
die Schaffung von sozialem 
Wohnraum mit dem Förderpro-
gramm „Sachsen-Anhalt 
Wohnraum herrichten“ noch 
bis 2019. 

Gefördert werden unter ande-
rem neue Fenster, Fußböden, 
energiesparende Fassaden und 
Dächer oder die Erneuerung der 
Elektro- und Wasserversorgung 
sowie Heizungsanlagen. 
Die Investitionsbank Sach-
sen-Anhalt berät Sie hierzu 
unter der kostenfreien Hotline 
 0800 – 56 007 57. 

I N FO
Weitere Informationen finden 
Sie unter:  
https://www.ib-sachsen-anhalt.
de/firmenkunden/wohnen-ver-
mieten/wohnraum-herrichten.
html  
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Es sind folgende Wohnungen  
im Verwaltungsbereich zu vergeben:
Stadt Arneburg

An der Elbe 1
Gewerberäume auf Anfrage 

Gemeinde Hassel

Dorfstr. 19
Gewerberäume auf Anfrage 

Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark

Hauptstraße 46
Gewerberaum ca. 35m², 
Hauptstraße 33
sanierte 1 R. Whg.; ca. 30 m², 
OT Hindenburg 
Werbener Straße 5
sanierte 3-R.-WE; ca. 78 m²; 
sofort bezugsfertig mit Garage
Schulstraße 6
Gewerberäume; ca. 50 m²; 

Hansestadt Werben (Elbe) 

Behrendorfer Str. 15 – 
Erdgasheizung 
sanierte 3 R. Whg.; ca. 58 m², 
sanierte 2 R. Whg.; ca. 45 m², 
ebenerdige Dusche 
Räbelsche Straße 26
sanierte 2 R. Whg. ca. 48 m²
sanierte 3 R. Whg. ca. 58 m², 
Marktplatz 1
Verpachtung Gaststätte „Rats-
keller“ Hansestadt Werben 
(Elbe)
Gewerberäume auf Anfrage 
OT Behrendorf im sanierten 
Wohnblock, 
Werbener Str. 11
sanierte 2-R.-Whg.; ca. 46 m², 
sanierte 3-R.-Whg.; ca. 57 m², 
beide WE mit Erdgasheizung
sanierte 1-R.-Whg.; ca. 38 m²
Werbener Str. 11a+b
sanierte 2-R.-Whg.; ca. 39 m², 
sanierte 3-R.-Whg.; ca. 56 m², 
mit Erdgasheizung   
OT Giesenslage, 
Dorfstr. 22
sanierte 1-R.-Whg.; ca. 30 m², 
EG, Dusche ebenerdig, sofort 
bezugsfertig
sanierte 1-R.-Whg.; ca. 31 m², 
mit Erdgasheizung    

Gemeinde Rochau

Eichenweg 3
3-R.-Whg.; ca. 58 m², EG rechts 
(auf Anfrage)

Eichenweg 5
2-R.-Whg.; ca. 46 m², (auf 
Anfrage)
2-R.-Whg.; ca. 46 m², saniert, 
bezugsfertig; Dusche ebenerdig
Eichenweg 7
4-R.-Whg.; ca. 70 m², EG links  
(auf Anfrage)
Breite Straße 47/49
Gewerberäume;  (auf Anfrage)

Klein Schwechten

2-R.-Whg.; ca. 47 m² (auf 
Anfrage, altersgerechtes 
Wohnen)

Alle Wohnungen in Rochau 
haben, durch den Nahwärme-
anschluss, günstige Heizkosten.

In allen Gemeinden ist jeweils 
Mietkaution in Höhe von zwei 
Grundmonatsmieten zu 
hinterlegen. Die Wohnungen 
werden vor Bezug renoviert.

Sprechzeiten  
Wohnungswesen:

Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr 
und  13.00 – 15.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr 

Sprechzeit in der Hansestadt 
Werben (Elbe) im Rathaus der 
Stadt
entfällt im August

Nähere Angaben zu den 
Wohnungen können Sie im 
Infrastrukturbetrieb (Eigenbe-
trieb) der Stadt Arneburg, 
Wohnungswesen, 39596 
Arneburg, Osterburger Str. 1 
(Industrie- und Gewerbepark) 
erhalten. 

Herr Lindemann   
 039321 547811 – 
Betriebsleiter

Frau Klas    
 039321 547813 – 
SB Wohnungswesen

Frau Thürnagel   
039321 547810 – 
Sekretariat  

Fax: 039321 547818
E-Mail:     
eigenbetrieb@isb-arneburg.de

IMPRESSUM HALLO NACHBARN

Herausgeber und Verlag: 
Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Panoramastraße 1, 10178 Berlin
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Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Der Verbandsgemeindebürgermeister
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Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück! 
Allen Jubilaren die besten Wünsche  
zu ihrem Ehrentag!

Geburtstage
im August

STADT ARNEBURG

04.08. Alfred Pichottki 80. 
07.08. Günter Waschke 85. 
17.08. Hela Sprössel 80. 
25.08. Hannelore 
 Wannowius 92. 
29.08. Bernhard Schlack 70. 
  

GEMEINDE EICHSTEDT 
(ALTMARK) OT BABEN

16.08. Else Richter 85. 
21.08. Wilhelm Hönow 80. 

OT LINDTORF

01.08. Helga Rogängel 70. 

GEMEINDE  
GOLDBECK

23.08. Heinz Brückner 75. 
23.08. Bärbel Falk 80. 

HANSESTADT  
WERBEN (ELBE)

01.08. Erika Scheid 70. 
02.08. Christel Reineke 70. 
14.08. Gerda Richart 80. 
17.08. Ilse Richter 80. 

GEMEINDE  
HASSEL

23.08. Dr. Gerhard Fiolka 85. 

OT SANNE

24.08. Edith Weiß 80. 

OT WISCHER

04.08. Adolf Wetzel 75. 

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK 

OT GROSS ELLINGEN

27.08. Erika Engel 95. 

GEMEINDE IDEN

05.08. Martha Sellin 92. 
16.08. Karl Klein 80.
28.08. Günter Schmidt  70. 
29.08. Hilde Bethke 90. 

OT BÜTTNERSHOF

30.08. Elisabeth Döring 90. 

OT KANNENBERG

21.08. Klaus-Friedrich Schulze 75.

GEMEINDE ROCHAU

08.08. Edith Esstedt 80. 
16.08. Natalie Guntau 85. 

OT KLEIN SCHWECHTEN

05.08. Edith Büchner 91. 

Heinz-Peter Müller  
in den Ruhestand verabschiedet
Zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen sowie Bürgermeister 
der Mitgliedsgemeinden waren 
der Einladung von Heinz-Peter 
Müller gefolgt und versammel-
ten sich am Mittwoch, den 
27. Juni in der Kunst- und 
Kulturscheune in Arneburg, um 
den langjährigen Kollegen in 
den wohlverdienten Ruhestand 
zu verabschieden. 
„Du warst meine beste Perso- 
nalentscheidung“, lobte Bau-
amtsleiterin Simone Kuhlmann 
die Arbeit von Heinz-Peter 
Müller in ihrer Laudatio. Als 
engagierten und liebgewonne-
nen Kollegen, beschreibt sie ihn, 
der bis zur letzten Sekunde 
seiner Arbeit nachgegangen sei. 
Erst an seinem letzten Arbeits-
tag nach 12 Uhr, habe er seinen 
Schreibtisch aufgeräumt. Auch 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ter René Schernikau bedankte 
sich für die Zusammenarbeit 
und überreichte einen Blumen-
strauß. Im Namen der Kollegin-
nen und Kollegen wurde unter 
anderem eine Fotokollage 
überreicht, die eigens für Müller 
liebevoll angefertigt wurde. 
Wie die Wohnblocksanierung in 
Rochau, die energetischen 
Sanierungen der Kindertages-
stätten in Arneburg, Hassel und 
Rochau und dem Neubau der 
Kita in Goldbeck, gehörte auch 
die Stadthalle in Arneburg zu 
einem Bauprojekt, das von 
Müller in seiner Zeit als Ingeni-
eur im Bauamt der Verbandsge-
meinde begleitet wurde. Fast 
zehn Jahre war er für die 
Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck tätig. 
Sein letztes großes Projekt war 
der Neubau der Arztpraxis in 
Arneburg. Jenes Bauprojekt, in 
welches er so viel Herzblut 
steckte, dass im Kollegenkreis 
bereits gemunkelt wurde, 

Heinz-Peter Müller ziehe dort 
selbst mit ein. Es ist also nicht 
verwunderlich, dass sich Frau 
Dipl. med. Christiane Müller, die 
die Praxis heute betreibt, in die 
Riege der Gratulanten einreihte. 
„Es war eine spannende Zeit“, 
fasste Müller seine Tätigkeit für 
die Verbandsgemeinde kurz 
und knapp zusammen. Auch er 
selbst war es, der einige Anek-
doten in seine Abschiedsrede 
einfließen ließ. So erinnerte er 
sich gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kollegen mit 
einem Schmunzeln an die 
vielen lustigen Begebenheiten 
aus dem Arbeitsalltag. 
Mit „unserem Peter“, wie er 
liebevoll genannt wurde, 
verlässt uns ein hilfsbereiter 
Kollege, der immer ein offenes 
Ohr für die (Bau)Probleme der 
Kollegen hatte. Seine ausge-
zeichnete Qualifikation und 
seine Lebenserfahrung werden 
uns fehlen. 
Sein lautes durch das Bauamt 
schallendes „maaaaaaan“ 
gepaart mit dem Schütteln des 
Bildschirms, wenn die Technik 
mal wieder nicht so wollte wie 
er, werden wir vermissen. Wir 
wünschen ihm viel Spaß in 
seinem riesigen Garten mit den 
Kaninchen, den neu hinzuge-
kommenen Hühnern und wir 
freuen uns auf jeden Besuch, 
egal, ob mit oder ohne Kuchen. 

Die Kolleginnen und Kollegen der 
Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck
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„Grüne Stadt am Strom“  
feierte ein wahrhaftig feines Hafenfest
Liebe Natur- und Heimatfreun-
de, bei schönstem Sommerwet-
ter bereits Mitte Juni erlebten 
viele Besucher der „Grünen 
Stadt am Strom“ ein vergleichs-
weise kleines, aber wahrhaftig 
feines Hafenfest im maleri-
schen Elbe-Städtchen Arneburg.
Zur Eröffnung am Sonnabend 
machte die, in der Altmark und 
darüber hinaus seit über 
40 Jahren bekannte, mittlerwei-

le legendäre Rockband „Vehikel“ 
aus Tangermünde auf dem 
Festgelände am Yachthafen den 
Auftakt. 
Auf der Bühne liefen die 
gestandenen Musiker bereits 
mit den ersten Takten zur 
gewohnten Hochform auf und 
brachten ihre erstklassig 
intonierten Cover-Versionen 
internationaler Top-Hits zur 
großen Freude ihrer begeister-
ten Fans zu Gehör. 
Auch tummelten sich zusehens 
viele Tanzfreudige auf der 
Rasenfläche, auf dem stim-
mungsvollen Höhepunkt der 
Eröffnungsveranstaltung weit 
nach Mitternacht vereinzelt gar 
auf dem Tisch.
Ein nächster Programm-Höhe-
punkt folgte am späten Abend 
mit hereinbrechender Dunkel-
heit: die sichtlich begeisterten 
Schaulustigen bestaunten auf 
der Elbauen-Wiese ein fulmi-
nantes Feuerwerk, dessen 
Getöse mit starkem Echo vom 
Steilhang des Burgbergs zurück 
hallte. Den schönsten Ausblick 
auf dieses farbenfrohe Schau-
spiel, das sich wundervoll im 
Elbe-Wasser spiegelte, hatte 
man sicherlich vom Aus-
sichts-Pavillon. In diesem 
Augenblick wünschte ich mir 

Flügel, eine Kamera-Drohne 
oder zumindest einen Aufzug 
zum Burgberg.
Nach einer, für mich ziemlich 
kurzen, „Nachtruhe“ mit 
überaus traumhaft-maleri-
schem Sonnenaufgang über der 
Elbe, startete der Festtrubel am 
Sonntag mit einem frohen Fahr-
rad-Gottesdienst unter freiem 
Himmel, den Arneburgs 
Pfarrerin Janette Obara mit viel 

Charme und Wortwitz sowie 
gemeinsam mit Pfarrer Ralf 
Euker, Vikar Gordon Sethge und 
jugendlichen Musikern von der 
Pfarrgemeinde Schönhausen 
außerordentlich stimmungsvoll 
zelebrierte. Inhaltlich wurde 
recht kreativ und anschaulich 
die Arneburger Schifferge-
schichte mit der Botschaft der 
Bibel verbunden und das 
Thema des Festtages musika-
lisch mit originellen, gut 
passenden Liedern zum Mitsin-
gen unterstützt. Die zahlreichen 
Gottesdienst-Besucher, von 
denen viele in der Tat mit dem 
Fahrrad aus allen Himmelsrich-
tungen heran gepilgert kamen, 
waren von dieser geistvollen 
und herrlichen Vormittagsstun-
de sichtlich begeistert.

Viel Applaus vom Publikum 
bekamen dann auch die 
Arneburger Blasmusikanten 
unter Leitung von Mihai Filip, 
die elektronische Orgelmusik 
mit Lothar Hinz, der Shan-
ty-Chor „De Buhnenkieker“ aus 
Wittenberge und der „Ado-
ro“-Männerchor.  Für den 
stimmungsvollen Ausklang des 
diesjährigen Hafenfestes sorgte 
„DJ Kotte“, der allerdings, nicht 

nur meiner Meinung nach, auch 
schon am Vorabend die wacke-
ren „Vehikel-Rocker“ recht 
optimal hätte unterstützen und 
noch mehr Vertreter der 
jüngeren Generation hätte 
anlocken können. Dank zahlrei-
cher tatkräftiger Helfer war 
auch die kulinarische Versor-
gung der Hafenfest-Besucher 
sichergestellt: die Frauen des SV 
„Rot-Weiß 1868 Arneburg“ 
sorgten zusätzlich zum Bäcker 
Obara aus Berge für die vorzüg-
liche Bewirtung mit Kaffee und 
Kuchen,  Schüler der Stendaler 
Privat-Schule boten den hungri-
gen Leckermäulern frisch 
gebackene Waffeln an, ein 
privater Grillstand aus Werben 
und ein Fisch-Verkaufswagen 
aus der Hansestadt Rostock 

hatten deftige Leibspeisen im 
Angebot, die Ehrenamtlichen 
vom Förderverein der Feuer-
wehr Arneburg übernahmen 
die Getränkeversorgung an 
diesem heißen und sonnigen 
Fest-Wochenende und weitere 
Händler- sowie Info-Stände 
lockten zahlreiche Interessierte 
an.
Zum stimmungsvollen Festtru-
bel steuerte zur Freude der 

großen und kleinen Gäste auch 
die Kinderhüpfburg sowie ein 
recht origineller Leierkasten- 
Spieler mit Schiffermütze bei. 
Zusätzlich wurden die neugieri-
gen Besucher vom Hafenfest in 
der „Grünen Stadt am Strom“ 
auch noch mit dem wunderba-
ren Anblick der überaus maleri-
schen Panorama-Kulisse mit 
der hoch über der Elbe thronen-
den Kirche Sankt Georg belohnt.
Dieses rundum vortrefflich 
gelungene Arneburger Hafen-
fest war auch in diesem Jahr 
wieder eine wunderschöne 
Attraktion im Osten des 
Landkreises Stendal, die einen 
festen Platz im Veranstaltungs-
kalender der Region sowie von 
Elbe-Radweg und Altmark- 
Rundkurs einnimmt und die 
touristische Anziehungskraft 
des Elbe-Städtchens hervorra-
gend aufwertet.
Übrigens zeigt sich die liebevol-
le, bis ins kleinste Detail 
durchdachte, Originalität der 
Veranstalter darin, dass witzi-
gerweise sogar das öffentliche 
WC im Rathaus mit Toilettenpa-
pier bestückt ist, welches mit 
lustigen Schiffer-Symbolen 
bedruckt ist. Mit herzlichen 
Fahrrad+Pilger+Grüßen

Lutz Amtenbrink
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Ein Dankeschön  
für die Unterstützung zum Hafenfest
Wir, die Stadt Arneburg, möch-
ten uns bei allen Helfern  für 
die tolle Unterstützung beim 
Hafenfest bedanken.
Dank der Preise, die für die 
Tombola zur Verfügung gestellt 
wurden, konnten wir nicht nur 
viel Abwechslung in das 
Hafenfest bringen, wir haben 
auch den Gewinnerinnen und 
Gewinnern Freude bereitet.
Dank möchten wir auch für die 
unkomplizierte Art und Weise 
der Zusammenarbeit sagen.
Der Erlös aus dem Losverkauf 
von der Tombola kommt dem 
Kriegerdenkmal an der Roß- 
pforte zugute.

KUNST- UND KULTURSCHEUNE  
in Arneburg
Frau Potratz lädt uns ein, auf 
einen Einblick in abstrakte und 
realistische Kunst
am: 2. August, um: 15.00 Uhr 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Aufruf Tombola 
Zum Elbelauf am 2. September 
in Arneburg möchten wir um 
Ihre Unterstützung BITTEN.
Es findet an diesem Tag immer 
eine Tombola statt, für diese 
Aktion benötigten wir noch 

einige Kleinigkeiten.
Spenden sind im Tourismus-
büro abzugeben.
Wir bedanken uns für Ihre 
Unterstützung im Namen von 
den Organisatoren.
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Danksagung  
anlässlich des Rochauer Lindenfestes!

Liebe Besucher, Helfer, Sponso-
ren und Vereinsmitglieder,
der Sportvorstand des SV 
Rochau möchte sich bei Euch 
allen von ganzem Herzen 
bedanken. Ohne Euch wäre das 
diesjährige Lindenfest nicht 
möglich und nicht machbar 
gewesen.
Bedanken möchten wir uns bei 
den freiwilligen Helfern für den 
Auf- und Abbau rund um den 
Sportplatz und der Mehrzweck-
halle. Auch die tatkräftige und 
finanzielle Unterstützung der 
Gemeinde Rochau darf nicht 
unerwähnt bleiben!
Ebenso möchten wir uns bei 
den zahlreichen Sponsoren 
bedanken, welche die traditio-
nelle Rochauer Tombola wieder 
einmal zum absolutem Erfolg 
und Zuschauermagneten 
machten. Allen Gewinnern 
auch an dieser Stelle herzliche 
Glückwünsche vom Sportver-

ein. Ebenfalls gehört unser 
Dank der Magdeburger Zwick-
mühle, welche die über 300 
Gäste, am Freitagabend in der 
Mehrzweckhalle, mit ihrem 
politisch-satirischem Kabarett 
zum Lachen gebracht haben. 
Die Freitagabendvorstellung 
war ausverkauft und alle 
Besucher waren begeistert vom 
Magdeburger Duo.  Und last but 
not least: Herzlichen Dank an 
alle unsere Gäste! Wir hoffen, 
das Fest hat Euch mindestens 
soviel Spaß gemacht wie uns, 
und wir würden uns sehr 
freuen, Euch im nächsten Jahr 
wieder begrüßen zu dürfen.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

PFARRBEREICH  
KÖNIGSMARK

Gottesdienste
 SA | 04.08.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Abendandacht)  
 SA | 11.08.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Abendandacht)  
 SA | 18.08.
11.00 Uhr – ca. 16.00 Uhr | 
Hindenburg (Andacht + Pro-
gramm beim Gem.-Fest des 
Pfarrbereiches) 
18.00 Uhr | Düsedau (Abendan-
dacht)  
 SO | 19.08.
09.00 Uhr | Rengerslage   
10.30 Uhr | Walsleben 
10.30 Uhr
 FR | 24.08.
19.00 Uhr | Königsmark 
(Andacht zum Tagesausklang)
 SA | 25.08.
18.00 Uhr  | Düsedau 
(Abendandacht)
 SO | 26. 08.
10.00 Uhr | Osterburg, 
St. Nikolai (Reg. GD zum Schul-
beginn)
 SA | 01.09.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Sommerliche Abendmusik zu 
Gunsten der Riß- und Fugensa-
nierung Kirche Düsedau)

Gemeindeveranstaltungen:
 Christenlehre/Flötenkreis:
für die Kirchengemeinde Iden:

Christenlehre: Pfarrh. Iden:  
montags ab 14.00 Uhr
Flötenkreis: Pfarrh. Iden: 
montags (1.-4. Klasse)
ab 15.10 Uhr 
für das Kirchspiel Königs-
mark-Meseberg:
Winterkirche Meseberg:  
donnerstag (14-tägig,  
5.-6. Klasse) 14.00 Uhr

Konfirmandenarbeit des Pfarr-
bereiches Königsmark:
Die Jugendlichen aus dem 
Pfarrbereich Königsmark, die 
am Pfingstsonntag 2020 
konfirmiert werden möchte, 
melden sich bitte bis spätestens 
zum 31. Juli telefonisch im 
Pfarramt Königsmark  
( 039390–82070) zum Konfir-
mandenunterricht an. Zusätz-
lich sind sie zusammen mit 
ihren Eltern zu einer Terminab-
sprache eingeladen am Don-
nerstag, dem 16. August, um 
17.30 Uhr im Pfarrhaus Königs-
mark.

Gemeindenachmittage  
Sommerpause!!!

 FR | 03.08.
13.00 Uhr | Möllendorf, 
Goldene Hochzeit Pfrn. Obara  
 SO | 19.08.
10.00 Uhr | Krusemark 
Silvia Gercke 
 SO | 25.08.
13.00 Uhr | Möllendorf 
Hochzeit Pfrn. Kleemann
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Aus der Glockengeschichte Krusemarks
An der Landstraße von Hohen-
berg-Krusemark nach Groß-El-
lingen, zentral gelegen zwi-
schen den Dörfern 
Hohenberg-Krusemark, Groß- 
und Klein-Ellingen, umgeben 
vom Kirchhof und der ehemali-
gen Pfarre und Schule, liegt 
idyllisch die aus der 2. Hälfte 
des 12. Jahrhunderts stammen-
de romanische Feldsteinkirche. 
Im 30-jährigen Krieg stark 
gelitten und darauf notdürftig 
wiederhergestellt, erfolgten 
1726 tiefgreifende bauliche 
Veränderungen im Gotteshaus. 
Um es mit den Worten des 
langjährigen Pfarrers und 
Heimatforschers Paul Koch zu 
sagen, aus der ursprünglich 
romanischen Kirche wurde ein 
„barocker Predigtsaal“ und eine 
„Ruhmeshalle derer von 
Krusemark“. Der imposante 
Turm, welcher erst gegen Mitte 
des 13. Jahrhunderts fertigge-
stellt wurde, misst bei einer 
Mauerstärke von 1,80 Meter in 
der Höhe etwa 30 Meter und 
11,60 Meter in der Breite. 
Über die im Turm hängenden 
Glocken schreibt der zwischen 
1893 bis 1898 an der alten 
Krusemarker Fachwerkschule 
tätige Hauptlehrer, Küster und 
Organist August Wilhelm 
Speckhahn in seinem 1893 
entstandenen Aufsatz „Einiges 
zur Geschichte der Kirche zu 
Krusemark“: „Beide Glocken 
sind gut gegossen und man 
kann von ihnen sagen: „Auch 
des Wappens nette Schilder 
loben den erfahr`nen Bilder.“ 
Besonders die „große Glocke“ ist 
der näheren Betrachtung wert. 
Sie erfüllt den frommen 
Wunsch ihres Gießers buch-
stäblich: „Noch dauern wird`s in 
späten Tagen und rühren vieler 
Menschen Ohr.“ [Anm.: Die 
beiden aufgeführten Zitate 
stammen aus Schillers „Lied von 
der Glocke“ (1799).] In zehn der 
umliegenden Dörfer deutlich 
vernehmbar, verrichtet sie ihre 
erhabene Aufgabe: „Die Leben-
den ruf` ich herzu und sing die 
Toten hin zur Ruh.“  Ist es nicht, 
als wollte sie, die schon aus 
katholischer Vorzeit zu uns 
herüberklingt, mit ihrem 
erbaulich schönen Klange dem 
müden Erdenpilger die ein-

dringliche Bitte ans Herz legen: 
„Herr Gott, sei bei uns alle Zeit.“  
Die an ihrem Kranze in neugoti-
schen Schriftzügen oder 
sogenannten lombardischen 
Buchstaben vorhandene 
Inschrift gibt den Namen der 
Glocke, Osanna, sowie das 
Gießungsjahr, 1490, und den 
Namen des berühmten Meis-
ters Gerhard de Kampis, des 
Gießers der großen Glocke in 
Erfurt an. Die Osanna ist eine 
der vorzüglichsten altmärki-
schen Kirchenglocken nicht nur 
wegen ihrer Größe – sie hat an 
ihrem untern Rande über 
4 Meter im Umfang –, sondern 
auch wegen der Qualität des zu 
ihrem Gusse verwandten 
Metalles. Bemerkenswert ist, 
dass diese Glocke zufolge ihrer 
nach neuem System stattgefun-
denen Aufhängung, von einem 
über siebzig Jahre alten Manne 
allein geläutet werden kann, 
welcher seines Glöckneramtes 
mit seltener Treue wartet.“  
Zur Vorgeschichte dieser 
berühmten Glocke teilte Felix 
Priebatsch in seinem interes-
santen Aufsatz von 1899 
„Geistiges Leben in der Mark 
Brandenburg am Ende des 
Mittelalters“ mit: „Im Dorfe 
Krusemark wird 1485 eine 
Glocke gegossen. Die Arbeit 
mißlang, der Stendaler Meister 
büßte 87 ½ fl. (Gulden) an 
Glockenspeise ein. Ein ähnli-
ches Mißgeschick traf einen 
Zerbster Gießer, der für ein 
anderes altmärkisches Dorf 
arbeitete und wegen schlechter 
Leistungen von den Einwoh-
nern und ihrem Edelmanne in 
Anspruch genommen wurde.“ 
Darauf entschlossen die Kruse-
marker sich im Jahre 1490 an 
den in Stendal weilenden 
umherziehenden Glockengie-
ßer Gerhard van Wou zu 
wenden und diesem den 
Auftrag zum Glockenguss zu 
erteilen. Der Niederländer 
Gerhard van Wou (geb. um 1440 
in Hintham, gest. im Dezember 
1527 in Kampen) gilt als einer 
der bedeutendsten Glockengie-
ßer des ausgehenden Mittelal-
ters. Als dessen Meisterwerk 
wird im Allgemeinen die 1497 
geschaffene berühmte „Maria 
gloriosa“ des Erfurter Doms 

angesehen. Der Sohn des 
Glockengießers Willem van 
Wou findet sich zuerst 1474 im 
Bürgerbuch von Herzogenbusch 
als „Magister Gerardus de 
Woude“ genannt; ab 1482 ist er 
bereits in Kampen ansässig. 
Von den heute 129 namentlich 
bekannten Van-Wou-Glocken 
haben sich noch 3 vollständige 
Geläute erhalten, so in St. 
Pankratius in`s-Heerenberg 
(1496), in St. Peter zu Reckling-
hausen (1500) und im Braun-
schweiger Dom (1502). Neben 
Krusemark finden sich in der 
Altmark von dem niederländi-
schen Meister: noch je 2 Glo-
cken in St. Marien und 1 Glocke 
in St. Petri zu Stendal (1490), in 
Groß-Rossau (1490), Belkau 
(1490), Stapel (1492) und 
Demker (1495).  
Auf Grundlage der „Kunstdenk-
male des Kreises Osterburg“, 
1938, und der eigenen For-
schung kann über die beiden 
Krusemarker Bronzeglocken 
hier noch das Folgende mitge-
teilt werden. Die im Schlagton g 
tönende Krusemarker „Osanna“ 
ist tulpenförmig, besitzt eine 
flache Haube sowie eine Krone 
mit sechs Bügeln. Ohne Krone 
hat die Glocke eine Höhe von 
1,10 Meter und einen Durch-
messer von 1,30 Meter. Zwi-
schen Ringlinien, einem 
schmalen Band mit Blumen 
und Lilienfriesen, lautet die in 
erhabenen gotischen Minu-
skeln mit Majuskeln versehene 
einzeilige lateinische Inschrift: 
„Benedictus qui venit in 
nomine domini osanna in 
excelsiis Gherardus de wou de 
campis me fecit anno domini m 
cccc xc.“ [= Gelobt sei, der da 
kommt im Namen des Herrn! 
Hosianna in der Höh! Gerhard 
van Wou von Kampen goß mich 
im Jahre des Herrn 1490.] Jene 
vollständige Inschrift findet 
sich bereits 1753 beim Ge-
schichtsschreiber Bekmann im 
2. Band seiner „Historischen 
Beschreibung der Chur und 
Mark Brandenburg“ angegeben.
Nicht minder wechselvoll 
verlief die Geschichte der 
zweiten im Glockenstuhl 
hängenden Glocke. Erste Erwäh-
nung findet eine zweite kleine-
re Bronzeglocke zum Jahre 

1705, als man die aus „alten 
Zeiten“ stammende gesprunge-
ne Glocke in Havelberg vom 
Berliner Glockengießer Otto 
Elers, der dort die große Dom-
glocke goss, umgießen ließ. 
Nach Speckhahn trug sie am 
Kranze die Inschrift „Soli Deo 
Gloria!“ (= Gott allein die Ehre!) 
sowie die Namen des damali-
gen Kirchenpatrons (Hans 
Erdmann von Krusemark), des 
Pastors (Hermann Dietrich 
Hübener) und der Kirchenvor-
steher. Doch noch zu Anfang 
August 1918 musste diese 
Glocke zu Rüstungszwecken 
abgenommen werden. Unver-
sehrt gelangte sie in ein Kupfer-
werk, wo sie zerschlagen und 
verhüttet wurde. Allein die 
Opferwilligkeit der Kirchenge-
meinde und die Bemühungen 
des Pfarrers Koch ermöglichten 
es bereits zum Jahre 1920 eine 
neue „alte“ Glocke zu beschaf-
fen. Mit dem 4. Juni 1920 
erklang vom Kirchturm wieder 
das volle Geläut. Die 1657 in 
Erfurt gegossene „neue“ 
Bronzeglocke stammte aus 
Grünstedt bei Sömmerda 
(Thüringen), war kunstvoll 
verziert und harmonierte in 
einer schönen hellen Terz zu der 
berühmten großen Glocke von 
1490. Die Glocke selbst hat, die 
Krone mit eingerechnet, eine 
Höhe von 1,03 Meter und einen 
Durchmesser von 1,10 Meter. 
Als Inschrift ist in der Haube in 
römischen Kapitalis zu lesen: 
„Anno 1657 ist diese Glocke 
Gegossen worden [;] war 
andreas hutman. Pfar. Landrich-
ter Franz Craemer. Heymar 
Adam Kochens. Heymar Adam 
Müllers und Hans Wenigens. 
Oberkirchvater. Gos mich Wolff 
Geier in Erffurt. Hans Wolff 
Geier.“ An den Flanken befin-
den sich zwei Figurenreliefs, 
welche den Apostel St. Petrus 
(Überschrift: SP) und einen 
Engel mit Schlüssel (Über-
schrift: SM) darstellen. Ich deute 
diesen Engel als den in der 
Offenbarung 20,1 nicht na-
mentlich genannten Engel mit 
dem Schlüssel zum Abgrund 
(= Hölle und Tod). Wobei 
manche Exegeten die Ansicht 
vertreten, dass es sich bei 
diesem um den Erzengel St. 
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Michael, dem Drachenbezwin-
ger (aus Kap. 12), handelt; was 
die Überschrift SM erklärt. Aus 
einer weiteren Inschrift am 
Kranz geht hervor, dass die 
Glocke von einem Hans Klein-
schmit gestiftet wurde. Kruse-
mark gehört zu den wenigen 
Orten, denen es gelang, ihre 
zwei Glocken unbeschadet über 
den 2. Weltkrieg hinüberzuret-
ten.
Es bleibt abschließend noch zu 
erwähnen, dass sich auch die 
Volkssage der berühmten 
Glocke von Krusemark annahm 
und schließlich durch die kunst-
voll ausgeschmückte Ballade 
der Dichterin Sophie von 
Sichart eine krönende Verede-
lung erfuhr. Der berechtigte 
Zweifel äußernde Lehrer 
Speckhahn führt in seiner 
Schrift folgende zwei Sagen auf: 
„Die Osanna zu Krusemark soll 
… auf dem dortigen Kirchhofe in 
einem vorhandenen Grunde, 
wo jetzt der Stock einer weißen 
Rose sprosst, gegossen worden 
sein. [Liegt hier womöglich eine 
Verwechslung mit einer 
anderen Krusemarker Glocke 
vor?] Mehrere Gemeindeglieder 
haben den frommen Wunsch 
geäußert, in jenem Glocken-
grunde einst begraben zu sein. 
Als beim Brande der Kirche [im 
Dreißigjährigen Krieg] des 
Feuers Flamme am Turm 
emporschlug, wähnten die 

wenigen noch am Leben 
befindlichen hiergebliebenen 
Bewohner, die schöne Osanna 
würde im Feuer zerfließen; aber 
Gott hat das Unglück abge-
wandt. Jedoch warfen die 
wilden Kroaten sie vom Turm 
herunter auf die Erde. Die 
Glocke blieb heil, wurde auf 
einen Wagen geladen und 
mittels vieler Pferde fortge-
schafft. Aber nur bis zu dem 
benachbarten Bertkow gelang 
die Glockenfahrt. Dort blieb das 
Gefährt im Schmutze stecken 
[…]. Nun trug es sich zu, dass die 
Krusemarker bald hernach, sich 
der Glocke wieder bemächtig-
ten, die Überfahrt gelang mit 
einigen Pferden. Die Osanna 
wurde im Turm wieder aufge-
hängt. – Wenn diese Sage der 
historischen Begründung auch 
entbehrt, denn der in allen 
Teilen der Glocke äußerst 
deutlich ausgeprägte Guss lässt 
durchaus nicht die Folgen eines 
im dreißigjährigen Krieges 
erfolgten Herabsturzes erken-
nen, so scheint doch eine dritte 
Glocke wirklich abhanden 
gekommen zu sein. Es ist im 
Turm nämlich noch Raum zu 
einem großen Glockenstuhl 
vorhanden. Es mag sein, dass 
den Feinden die Osanna von 
vornherein zu schwer erschie-
nen ist, als dass sie dieselbe 
heruntergeworfen hätten.“

Christian Falk

14. Tag der offenen Tür  
an der Grundschule Iden

Am Sonnabend, dem 23. Juni 
fand in der Grundschule Iden 
der 14. Tag der offenen Tür statt.
Auch wenn das Sommerwetter 
an diesem Tag eine kleine 
Auszeit genommen hatte, so 
begann das Fest dennoch auf 
dem Schulplatz mit einem 
bunten Programm, aufgeführt 
von den Mädchen und Jungen.
Anschließend wartete eine 
Vielzahl an Aktivitäten auf die 
Gäste. Die FFW Iden, die Polizei, 
die Straßenverkehrswacht 
Stendal, eine Tombola, Edeka 
Apel, das „Curiosa“ Jahr-
markt-Mobil , die Imker aus 
Seehausen, Clown Tommi, ein 
Glücksrad, Kinder schminken 

und vieles mehr für Unterhal-
tung sorgten. In den Klassen-
räumen wurden Schülerarbei-
ten ausgestellt.
Für das leibliche Wohl sorgten 
ein Kuchenverkauf der zweiten 
Klasse und der Grillstand des 
Fördervereines der Grundschule 
Iden.
Wir bedanken uns bei all den 
fleißigen Helfern für ihre tolle 
Unterstützung und freuen uns 
schon jetzt auf den 15. Tag der 
offenen Tür, der wieder am 
letzten Sonnabend vor den 
Sommerferien, am 29. Juni 2019 
stattfinden soll. 

Grundschule Iden
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Schuljahresabschluss  
der Grundschule Iden
Am letzten Schultag vor den 
Sommerferien fand nun schon 
traditionell im Idener Gemein-
dehaus der Vorlesewettbewerb 

der Grundschule Iden statt. Die 
jeweils drei Erstplatzierten der 
vier Klassen lasen ihren Mit-
schülern vor. Eine Jury aus 
Schülern und Lehrern bewerte-
te die Leser. In diesem Jahr 
konnte Christina Gerecht  aus 
der dritten  Klasse den Lese-
wettbewerb vor  Ian Unger aus 
der vierten Klasse sowie Erik 
Jäkel aus der dritten Klasse 
gewinnen. Einen Ehrenpreis 
bekamen  Paula Vogel  und  
Julian Turau aus der ersten 
Klasse für ihre tolle Leseleis-
tung.
In der Schule erhielten dann die 
Mädchen und Jungen ihre 
Zeugnisse. Anschließend trafen 
sich Kinder, Lehrer und Eltern 
auf dem Schulhof, um eine 
Reihe von Auszeichnungen 
vorzunehmen.

Eine erfolgreiche Teilnahme am 
mathematischen Känguruwett-
bewerb gehörten genauso  dazu, 
wie die von der Verbandsge-

meinde Arneburg-Goldbeck zur 
Verfügung gestellten Gutschei-
ne für das Werbener Schwimm-
bad für tolle schulische Leistun-
gen. Der Förderverein der 
Grundschule Iden nahm ebenso 
Auszeichnungen mit Buchprei-
sen vor. Ein paar Tränen rollten 
wieder, als es hieß, die vierte 
Klasse zu verabschieden. Als 
Abschiedsgeschenk bekam 
jedes Kind einen mit sehr viel 
Aufwand vom Förderverein der 
Grundschule erstellten, gut 
gefüllten Ordner , der mit Fotos 
und Zeitungsartikeln reich 
bebildert über vier Jahre 
Grundschulzeit Rückschau hält. 
Mit dem Abschiedslied der 
vierten Klasse „Alte Schule – al-
tes Haus“ ging es dann in die 
Sommerferien.

Grundschule Iden

Schuljahresende einmal anders – 
auf Entdeckungstour im Zoo
Zum Schuljahresabschluss gab 
es am vorletzten Schultag für 
die Mädchen und Jungen der 
Idener Grundschule einen 
besonderen Höhepunkt. Im 
Rahmen unseres Schulprojektes 
„Ökologie – Energie – Landwirt-
schaft. Ein Kreislauf der Natur“ 
plante der Schulförderverein in 
Zusammenarbeit mit der Schule 
eine Fahrt in den Magdeburger 
Zoo.
Schon zeitig machten wir uns 
auf den Weg, um genügend Zeit 
im Zoo verbringen zu können.
Bei interessanten Führungen 
erfuhren wir viel Wissenswer-
tes u. a. über Schlangen, Erd-
männchen und Nashörner. Ins 
Staunen gerieten wir, als uns 
ein Mitarbeiter verdeutlichte, 
wie weit verschiedene Raubkat-
zen springen. Die etwa 4 m 
eines Luchses konnten wir uns 
noch gut vorstellen, aber die 
rund 16 m eines Schneeleopar-
den waren dann unfassbar. 
Anschließend durften wir dann 
in kleinen Gruppen durch den 
Zoo streifen und auf Entde-
ckungstour gehen. Zum Schluss 
blieb noch etwas Zeit für den 

Spielplatz und für das Streichel-
gehege, was viele Kinder nach 
so vielen Eindrücken dankbar 
annahmen.
Auf der Rückfahrt hatte jeder 
eine Menge zu erzählen und 
tauschte seine besonderen 
Beobachtungen mit seinem 
Sitznachbarn aus.
Diese Form zum Ende eines 
Schuljahres hat allen gefallen 
und ein Ziel für die nächste 
Schulfahrt ist schon ausge-
wählt.
Vielen Dank allen Eltern, die 
uns begleiteten und somit die 
Streifzüge in kleinen Gruppen 
ermöglichten.

Grundschule Iden
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Dorffest Rohrbeck am 18. August – 
herzlich eingeladen sind Groß und Klein
Schon am Freitag, den 17. Au-
gust gibt es einen geselligen 
Abend in der Scheune, zu dem 
herzlich eingeladen wird.
Für das leibliche Wohl ist hier 
gesorgt.
Zum Dorffest lädt der Rohrbe-
cker Dorfverein, am 18. August 
nach Rohrbeck ein. Beginnen 
wird das Fest um 10 Uhr mit 
dem Fußballturnier. Neben 
Kaffee und Kuchen, Schwein am 
Spieß und anderen gegrillten 
Leckereien sowie Eis und 
Getränken bieten die Rohrbe-
cker auch Spaß und Spiel. So 
können die Kinder sich schmin-
ken lassen, mit Ton arbeiten 
und malen oder die Hüpfburg 
erobern. Der „Süße Gipfel“, der 
Marmeladenwanderpokal, wird 
aufs Neue ausgelobt, hier für 
werden noch leckere Marmela-
den und Gelees gesucht. Auch 
in diesem Jahr hat sich der 
Dorfverein eine Herausforde-
rung einfallen lassen, die 
Geschick und Schnelligkeit 
erfordert. Neben einem Volley-

ballturnier gibt es auch das 
Fußballturnier für die Kleinen. 
Diese Turniere starten um 
15 Uhr. Auch die Tombola wird 
in diesem Jahr nicht fehlen und 
viele Preise bereithalten. Am 
Abend dann bitten die Rohrbe-
cker zum Tanz in die Scheune. 
Hier spielt ab 21 Uhr Tick2Loud 
auf. Die Rohrbecker freuen sich 
auf zahlreiche Gäste und 
wünschen schöne Stunden im 
Gespräch, beim Spiel und Tanz.

Bernd Friedrich – 
ein vielseitiger Künstler stellt aus
Die KLEIN-ST-E 
GALERIE ARNEBURG 
zeigt seit dem 
11. Juli den Maler, 
Grafiker und Buch-
künstler Bernd 
Friedrich aus Berlin. 
Er präsentiert einen 
Ausschnitt seines 
Schaffens. 

Friedrich ist 1946 in 
der Altmark geboren 
und wuchs kurz 
nach dem Krieg in 
einem sehr kleinen, 
durch Landwirt-
schaft geprägten, 
unzerstörten Dorf zwischen 
fruchtbaren Wiesen, Feldern 
und einem kleinen Fluss in 
unserer Region auf. Das war 
prägend für einen Teil seiner 
künstlerischen Arbeit. Späterer 
zog Friedrich nach Berlin um. 
Nach seinem Abitur mit 
Berufsausbildung in einem 
technischen Metallberuf, 
begann er ein Hochschulstudi-
um in Dresden und Berlin und 
arbeitete nach dem Abschluss 
zunächst als Kunstlehrer. Seine 
Hinwendung zur Lithografie 
und der Buchkunst Anfang der 
80-er Jahre beförderte die 
Entscheidung zur Freiberuflich-
keit als Maler und Grafiker und 
er übernahm die Leitung einer 
eigenen Druckwerkstatt für 
Lithografie. Anfang der 90-er 
Jahre wurde er in den BBK 
aufgenommen und gründete 
die „Minipresse BFS EDITION 
BERLIN“ und wurde Herausge-
ber etlicher bibliophiler Bücher 
in kleinster Auflage. Zugleich 
experimentierte er mit den 
Materialien des Handbleisatzes. 
Nebenbei übte er Lehrtätigkeit 
an einem Berliner Gymnasium 

bis 2009 aus. Einzelausstellun-
gen in Berlin und im Land 
Brandenburg, Kontinuierliche 
Ausstellungsbeteiligungen an 
Projekten in Deutschland, 
Europa, den USA und dem 
Nahen Osten. Er nahm teil an 
„Schönste deutsche Bücher“ 
(Stiftung Buchkunst 
Frankfurt/M) sowie an Veröf-
fentlichungen in „Graphische 
Kunst“; „UM:DRUCK“ Zeitschrift 
für Druckgraphik und visuelle 
Kultur und „The Economist“. 

Seine Kunst ist breit gefächert. 
Oft drückt er sich in seinen 
Bildern sehr farbenfroh aus, 
spielt mit Formen, teils mit 
Buchstaben, trifft aber auch zu 
realen Orten und Begebenhei-
ten mit ausgewählten Kontex-
ten ins Zentrum von Ereignis-
sen mit seiner bildlichen 
Aussage.  

Seine Bilder können Sie bis 
zum 10. September im „Golde-
nen Anker“ Arneburg, Elbstra-
ße 17, täglich anschauen.

Adelheid Johanna Preß

Konzert der Vocalgruppe Osterburg  
am 8. September um 15 Uhr
Am Samstag, den 8. September 
findet in der Kirche zu Hohen-
berg-Krusemark ein Konzert der 
Vocalgruppe Osterburg statt. 
Die Veranstaltung beginnt 
15.00 Uhr. 

Der Eintritt ist frei, um Spenden 
wird gebeten. Für das leibliche 
Wohl ist mit Kaffee und Kuchen 
gesorgt. 

Der Dorfentwicklungsverein 
Hohenberg- Krusemark
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Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen und Horte in der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck (Kostenbeitragssatzung Kita/Horte – KBS Kita/Horte)

Auf der Grundlage der §§ 4, 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und 90 Abs. 1 Nr. 4 Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungs-
gesetz – KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288) i. V. m. 
§ 13 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in den Tages-
einrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) vom 
05.03.2003 (GVBI. LSA S. 48), zuletzt geändert durch das vierte Gesetz zur 
Änderung des Kinderförderungsgesetzes vom 20.12.2017 (GVBl. LSA S. 246) 
hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in 
seiner Sitzung am 18.06.2018 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 – Kostenbeitragspflicht
(1)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck erhebt Kostenbeiträge für 

die Benutzung der kommunalen Tageseinrichtungen der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck nach Maßgabe des § 13 KiFöG und dieser 
Kostenbeitragssatzung, in der Folge Kostenbeiträge genannt. 

(2)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck legt Gebühren für die Be-
nutzung der in freier Trägerschaft befindlichen Tageseinrichtungen im 
Gebiet der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck nach Maßgabe des 
§ 13 KiFöG und dieser Kostenbeitragssatzung, in der Folge Kostenbei-
träge genannt, fest. Freie Träger sind Beliehene der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck und erheben für ihre Kindertageseinrichtungen die 
Kostenbeiträge eigenständig. 

(3)  Für Verpflegungsleistungen von Dritten im Rahmen der Mittags- bzw. 
Ganztagsverpflegung wird ein privatrechtliches Entgelt durch den Leis-
tungserbringer erhoben, gemäß § 13 Absatz 6 KiFöG. 

(4)  Wird in der Einrichtung keine Ganztagsverpflegung angeboten, ist ein 
Verpflegungsgeld zu entrichten, welches zusammen mit den Kostenbei-
trägen erhoben wird.

§ 2 – Betreuungszeiten
(1)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ermöglicht die Nutzung der 

Plätze in den entsprechend § 4 der Satzung über die Aufnahme und den 
Besuch von Kindern in den Kindertageseinrichtungen und Horten der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck angebotenen Betreuungszeiten.

(2)  Die vereinbarte Betreuungszeit darf nicht überschritten werden. Bei 
wiederholtem Verstoß, nach dem zweiten Mal im Monat, gegen die-
se Regelung wird eine Zusatzgebühr für jeden weiteren Regelverstoß 
erhoben. Nach dem dritten Verstoß im Monat wird darüber hinaus 
im Rahmen einer Nachberechnung der monatliche Kostenbeitrag der 
nächsthöheren Betreuungszeit erhoben. 

(3)  In der Eingewöhnungsphase der Kinder wird für die vereinbarte Dauer der 
Eingewöhnung ein täglicher Betreuungssatz erhoben, der sich aus dem 
Kostenbeitrag für die tägliche Betreuungszeit bis zu 5 Stunden ergibt. 

(4)  Bei Aufnahme von Gastkindern ist der Tagessatz aus dem Regelkosten-
beitrag nach § 4 Absatz 4 Nummer 2 oder 3 der vereinbarten Betreu-
ungszeit zu zahlen. 

§ 3 – Verpflegungskosten
(1)  Die Kinder erhalten gegen Zahlung eines privatrechtlichen Entgeltes 

täglich eine Mittagsmahlzeit bzw. eine Ganztagsverpflegung in der Ein-
richtung angeboten.

(2)  Die Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten, deren Kinder in den Kinder-
tageseinrichtungen der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck betreut 
werden, zahlen ein Entgelt direkt an den Leistungserbringer. 

(3)  In Einrichtungen, in denen keine Ganztagsverpflegung angeboten wird, 
ist durch die Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten monatlich ein Verpfle-
gungsgeld für die Zusatzverpflegung (Getränke und Obst) pro Kind 

 im Krippen- und Kindergartenbereich  in Höhe von 2,50 €
 im Hortbereich in Höhe von 2,00 €
 an die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zu zahlen. Das Verpfle-

gungsgeld ist monatlich mit dem Kostenbeitrag zu entrichten. 
(4)  Die Entscheidung über die Versorgungsform und des Anbieters obliegt 

der Elternversammlung. 

§ 4 – Kostenbeiträge
(1)  Die Kostenbeiträge unterscheiden sich durch die Dauer der Inanspruch-

nahme der Betreuung der Kinder gemäß den Staffelungen in Absatz 2. 
(2)  Die monatlichen Kostenbeiträge betragen

1.  in den Kindertageseinrichtungen (für Kinder bis zum Beginn der 
Schulpflicht) mit einer Betreuungszeit von

 a) bis zu 10 Stunden 201,00 EURO   
 b) bis zu   9 Stunden 181,00 EURO   
 c) bis zu   8 Stunden 161,00 EURO   
 d) bis zu   7 Stunden 140,00 EURO   
 e) bis zu   6 Stunden 120,00 EURO   
 f) bis zu    5 Stunden 100,00 EURO   
2.  in den Einrichtungen zur Betreuung von Schulkindern mit einer Be-

treuungszeit von
 a) bis zu 6 Stunden 75,00 EURO   
 b) bis zu 5 Stunden 75,00 EURO  
 c) bis zu 4 Stunden 75,00 EURO  
 d) bis zu 3 Stunden 60,00 EURO    
 e) bis zu 2 Stunden 40,00 EURO    
 f) bis zu  1 Stunde 20,00 EURO    

(3)  Der gesamte Kostenbeitrag nach Absatz 2 Nr. 1 beträgt für Familien mit 
einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder, die gleichzeitig 
in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen gefördert und betreut 
werden, 160 von Hundert des Kostenbeitrages, der für das älteste Kind 
zu entrichten ist. Sollte jedoch die Summe der einzelnen Kostenbeiträ-
ge nach Absatz 2 Nr. 1 geringer sein als der Kostenbeitrag nach Satz 
1 dieses Absatzes, so werden die Kostenbeiträge nach Absatz 2 Nr. 1 
erhoben. Schulkinder bleiben bei der Festsetzung der Höhe des Kosten-
beitrages nach Satz 1 unberührt.

(4)  sonstige Kostenbeiträge:
1.  zusätzlicher Kostenbeitrag zum Kostenbeitrag nach Absatz 2 Num-

mer 1 Buchstabe a) für eine Betreuung bis zu 11 Stunden/Tag bis 
zum Eintritt der Schulpflicht unter Maßgabe des § 2 Absatz 3 Sätze 
2 und 3 BS Kita/Horte        37,00 EURO/Monat

2.  Kostenbeitrag für die Betreuung von Schulkindern ohne Aufnahme-
vereinbarung (Gastkindregelung)

 2.1 bis zu 6 Stunden 5,00 EURO/Tag
 2.2 bis zu 5 Stunden 5,00 EURO/Tag
 2.3 bis zu 4 Stunden 4,50 EURO/Tag
 2.4 bis zu 3 Stunden 4,00 EURO/Tag
 2.5 bis zu 2 Stunden 3,50 EURO/Tag
 2.6 bis zu 1 Stunde 3,00 EURO/Tag
 2.7 Ferienhortbetreuung mit bis zu 5 Stunden 
       zusätzlich zu 2.1 bis 2.6, 
       höchstens jedoch 10 Stunden/Tag 5,00 EURO/Tag
3.  Kostenbeitrag für die Betreuung von Kindern bis zum Beginn der 

Schulpflicht ohne Aufnahmevereinbarung (Gastkindregelung)
 3.1 mit bis zu  10 Stunden 18,00 EURO/Tag
 3.2 mit bis zu  9 Stunden 16,00 EURO/Tag
 3.3 mit bis zu  8 Stunden 14,00 EURO/Tag
 3.4 mit bis zu  7 Stunden  12,00 EURO/Tag
 3.5 mit bis zu  6 Stunden  10,00 EURO/Tag
 3.6 mit bis zu  5 Stunden   8,00 EURO/Tag
4.  Zukauf von Stunden für die Betreuung von nicht schulpflichtigen und 

schulpflichtigen Kindern          5,00 EURO/Stunde
5.  Zusatzgebühr nach § 2 Abs. 2 je angefangene Stunde 10,00 EURO
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§ 5 – Kostenbeitragspflicht 
(1)  Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit Beginn der Bereitstellung des 

Platzes in der Tageseinrichtung grundsätzlich mit dem 1. des Kalender-
monats, erstmalig mit dem 1. des Monats, in dem das Kind in die Kin-
dertageseinrichtung aufgenommen wird.

 Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem das Kind aus der Tageseinrich-
tung abgemeldet wird, gemäß § 6 BS Kita/Horte.

(2)  Im Falle des Beginns, der Änderung oder der Beendigung der Kostenbei-
tragspflicht für die monatlichen Kostenbeiträge während eines Kalen-
dermonats wird die jeweilige anteilige Kostenbeitragspflicht ermittelt.

(3)  Die Beitragspflicht für die befristete Betreuung von Gastkindern beginnt 
mit dem Tag der Aufnahme des Kindes in der Tageseinrichtung und en-
det mit Ablauf der vereinbarten Betreuungszeit.

§ 6 – Kostenbeitragsschuldner, -berechnung und -entstehung
(1)  Zur Zahlung der Kostenbeiträge sind verpflichtet:

a)  Personensorgeberechtigte oder
b)  Personen, die zur Betreuung rechtlich verpflichtet sind.

(2)  Mehrere Kostenbeitragsschuldner haften als Gesamtschuldner.
(3)  Unberührt von Absatz 1 und § 4 Abs. 2 dieser Satzung haben die Sorge-

berechtigten das Recht einen Antrag auf Ermäßigung oder Erlass des 
Kostenbeitrages beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu 
stellen (§ 90 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Ju-
gendhilfe).

(4)  Die Erhebung der Kostenbeiträge erfolgt durch die Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck. Die Kostenbeitragsbescheide sind dem Kostenbei-
tragsschuldner bekannt zu machen.

(5)  Erhebungszeitraum für die Kostenbeiträge ist der Kalendermonat und 
bei Entstehung der Kostenbeitragsschuld während des Kalendermonats 
der Restteil des Monats.

(6)  Die monatliche Kostenbeitragsschuld nach Absatz 5 entsteht jeweils zu 
Beginn des Erhebungszeitraumes. 

(7)  Der Kostenbeitrag wird durch schriftlichen Kostenbeitragsbescheid in 
monatlichen Beträgen erhoben und ist jeweils zum 10. des laufenden 
Monats fällig.

(8)  Nicht rechtzeitig gezahlte Kostenbeiträge werden kostenpflichtig an-
gemahnt und nach erfolgter Mahnung im Verwaltungs- und Vollstre-
ckungsverfahren beigetrieben.

§ 7 – Billigkeitsmaßnahmen
Die Kostenbeiträge können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten 
würde und der Anspruch durch Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist die 
Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden.

§ 8 – Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1)  Die Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen und Horte 

in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (KBS Kita/Horte) tritt am 
1. August 2018 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrich-
tungen und Horte in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck vom 
15.06.2015 außer Kraft.

Goldbeck, den 18.06.2018

                                                                                      – Siegel –

Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Satzung über die Aufnahme und den Besuch von Kindern in den Kindertageseinrichtungen 
und Horten der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 

(Benutzungssatzung Kita/Horte – BS Kita/Horte)

Auf der Grundlage der §§ 4, 5 Absatz 1, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1, 90 Abs. 1 Nr. 
4 und 99 Absätze 1 und 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA Nr. 12/2014 S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, i. V. m. der §§ 3 ff. 
des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) vom 05.03.2003 
(GVBl. LSA S. 48), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2017 (GVBl. LSA S. 246), hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemein-
de Arneburg-Goldbeck in seiner Sitzung am 18.06.2018 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 – Allgemeines
(1)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck unterhält zur Betreuung der 

Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck haben, folgende Kindertageseinrichtungen:
1. Kindertageseinrichtung „Elbräuber“ in Arneburg
2. Kindertageseinrichtung „Hasseler Feldmäuse“ in Hassel
3. Kindertageseinrichtung „Storchennest“ in Werben
4. Kindertageseinrichtung „Flohkiste“ in Rochau
5. Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ in Eichstedt
6. Kindertageseinrichtung „Knirpsenland“ in Iden
7. Kindertageseinrichtung „Regenbogenland“ in Goldbeck
8. Kindertageseinrichtung „Wichtelhausen“ in Klein Schwechten
9.  Hort in Goldbeck

10.  Hort „Elbpiraten“ in Arneburg
 Darüber hinaus hält der freie Träger „DRK, Kreisverband Östliche Alt-

mark e. V.“ eine Kindertageseinrichtung für Kinder bis zum Eintritt der 
Schulpflicht vor.

(2)  In den Kindertageseinrichtungen und Horten innerhalb der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck soll die Entwicklung jedes Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geför-
dert werden. Die Aufgaben der Tageseinrichtungen gemäß § 5 KiFöG 
bleiben hiervon unberührt.

(3)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck betreibt Kindertageseinrich-
tungen als kombinierte Einrichtungen sowie Horte.

 Die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Horte regelt sich nach 
Maßgabe dieser Satzung. 

 Für die Nutzung dieser Kindertageseinrichtungen und Horte werden von 
den Eltern und sonstigen Sorgeberechtigten Kostenbeiträge und andere 
Gebühren auf Grundlage der Kostenbeitragssatzung für die Kindertages-
einrichtungen und Horte in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
erhoben.

(4)  Jede Kindertageseinrichtung erarbeitet, unter Einbeziehung der Kurato-
rien, eine Konzeption (§ 19 Abs. 4 KiFöG i. V. m. § 45 III SGB VIII).

§ 2 – Anspruch auf Kinderbetreuung 
(1)  Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Verbandsgemeinde 

Arneburg-Goldbeck hat bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang An-
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spruch auf einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung innerhalb 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Ein gewöhnlicher Aufent-
halt ist in der Regel dann anzunehmen, wenn das Kind in der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck mit Hauptwohnsitz gemeldet ist.

(2)  Im Rahmen freier Kapazitäten können Leistungsberechtigte nach Absatz 
1 zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen innerhalb und außer-
halb der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck wählen. Ein Antrag auf 
Betreuung außerhalb der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist zu 
begründen. Der Wahl soll durch den Verbandsgemeindebürgermeister 
entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehr-
kosten verbunden ist. 

(3)  Eine Betreuungszeit von 7 bis 10 Stunden je Betreuungstag entspricht 
der Ganztagsbetreuung. Eine Betreuung bis zu 11 Stunden je Betreu-
ungstag ist nur in Ausnahmefällen zu gewähren, sobald sämtliche Sor-
geberechtigten, im Kindeshaushalt lebenden Personen, einer Vollzeit-
beschäftigung (in der Regel 40 Wochenarbeitsstunden) nachgehen. Ein 
Nachweis hierüber ist dem Betreuungsantrag beizufügen.

(4)  Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Hauptwohnsitz) nicht in 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck haben, aber die Voraus-
setzungen des § 2 Abs. 1 erfüllen, können in einer Tageseinrichtung 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck nur im Rahmen verfügbarer 
Platzkapazitäten aufgenommen werden. 

 Über Ausnahmen entscheidet die Verbandsgemeinde nach pflichtgemä-
ßem Ermessen.

(5)  Die Sorgeberechtigten können für ihre Kinder, mit Ausnahme der Hort-
kinder, eine unmittelbar vor Beginn der Regelbetreuung stundenweise 
gestaffelte kostenpflichtige Eingewöhnungsphase einmalig von maxi-
mal 10 Öffnungstagen mit einer durchschnittlichen Betreuungsdauer 
bis zu 5 Stunden am Tag, jedoch nicht mehr als 7 Stunden am Tag, in 
Anspruch nehmen. Sie soll an den ersten Tagen der Eingewöhnung aus 
Gründen einer schrittweisen Anpassung an die veränderte Lebenssitu-
ation des Kindes ohne Teilnahme am Mittagsschlaf erfolgen. Bei einer 
Betreuungszeit von mehr als 5 Stunden am Tag ist die Teilnahme am 
Mittagsschlaf möglich.

(6)  In Notsituationen kann eine auf einen kurzen Zeitraum befristete Auf-
nahme erfolgen (Gastkinder). Die Dauer der Aufnahme soll in der Regel 
10 Arbeitstage nicht überschreiten. Die Entscheidung über die Aufnah-
me erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Plätze durch den Verbandsgemeindebürgermeister.

§ 3 – Öffnungszeiten
(1)  Die Kindertageseinrichtungen sind in der Regel montags bis freitags 

von 06.00 Uhr – 17.00 Uhr geöffnet. Die täglichen Öffnungszeiten einer 
Kindertageseinrichtung sind von der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck im Einvernehmen mit dem Kuratorium der Tageseinrichtung unter 
Berücksichtigung des örtlichen Bedarfes und der Möglichkeiten der Kin-
dertageseinrichtungen festzulegen. Die Öffnungszeiten sind flexibel zu 
gestalten, wobei das Wohl der Kinder und die Belange der Erziehungs-
berechtigten zu berücksichtigen sind. 

(2)  Wird ein Kind nicht bis zur Schließung der Einrichtung abgeholt und 
kommt kein Informationskontakt mit den Eltern oder weiteren Abhol-
berechtigten zustande, entscheidet die Leitung der Einrichtung über die 
Betreuung des Kindes. Der Verbandsgemeindebürgermeister ist darüber 
unverzüglich zu informieren, außerhalb der Dienstzeiten wird darüber 
der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeinde unverzüglich informiert. 
Der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
nachrichtigt gemäß § 42 SGB VIII den Träger der örtlichen Jugendhilfe.

§ 4 – Angebotene Betreuung, Gebühren
(1) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck bietet unter den Voraus-

setzungen des § 2 dieser Satzung Betreuungsplätze für Kinder unter 3 
Jahren, für Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und 
für Schulkinder ganztägig oder als Teilzeitplätze an.

(2)  Es werden folgende Betreuungszeiten angeboten:
a)  für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder von drei Jahren bis zum 

Beginn der Schulpflicht eine Betreuung:
 – bis 11 Stunden täglich 
    (in Ausnahmefällen gemäß § 2 Abs. 3 dieser Satzung)
 – bis 10 Stunden täglich
 – bis   9 Stunden täglich
 – bis   8 Stunden täglich
 – bis   7 Stunden täglich
 – bis   6 Stunden täglich
 – bis   5 Stunden täglich
 Grundsätzlich sollen die Betreuungszeiten täglich zur gleichen Zeit 

beginnen und enden. Müssen jedoch Sorgeberechtigte flexibel mit 
Betreuungszeiten umgehen, zum Beispiel wegen wöchentlich än-
dernden Arbeitszeiten, so können sie bis zum 15. eines Monats die 
benötigten Betreuungszeiten für den folgenden Monat schriftlich bei 
der Kindertageseinrichtung einreichen. Über Ausnahmen entschei-
det die Verbandsgemeinde im pflichtgemäßen Ermessen.

b)  für Schulkinder eine Betreuung:
 – bis 6 Stunden täglich
 – bis 5 Stunden täglich
 – bis 4 Stunden täglich
 – bis 3 Stunden täglich
 – bis 2 Stunden täglich
 – bis 1 Stunde täglich
 Die Ferienhortbetreuung verlängert sich nach rechtzeitiger Antrags-

stellung durch die Sorgeberechtigten um bis zu 5 Betreuungsstun-
den täglich, jedoch längstens bis zu 10 Stunden täglich.

c)  Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz wird innerhalb der Öff-
nungszeit der jeweiligen Einrichtung erfüllt. Die Verbandsgemeinde 
kann auf Antrag über den Zukauf von Stunden zum Angebot flexibler 
Öffnungszeiten bei der Ganztagsbetreuung entscheiden. Der Antrag 
soll rechtzeitig an die Verbandsgemeinde gestellt werden. Die Antrag-
steller sind an den vereinbarten Zeitrahmen vertraglich zu binden. 

d)  Der Zukauf von Stunden zur Ganztagsbetreuung erfolgt immer un-
ter der Maßgabe des Kindeswohls und soll 10 Stunden pro Tag (50 
Stunden pro Woche) nicht überschreiten. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Verbandsgemeindebürgermeister.

e)  Die Verbandsgemeinde kann Einrichtungen benennen, in denen 
Betreuungszeiten auch über der Ganztagsbetreuung (50 Stunden/
Woche) in Anspruch genommen werden können. Dies wird die Ver-
bandsgemeinde vom jeweiligen Bedarf abhängig machen.

f)  Die Zeit für die Inanspruchnahme der Halbtagsbetreuung wird täg-
lich bis 12.00 Uhr empfohlen.

g)  Für den Hortbereich
 In der Schulzeit erfolgt eine Betreuung während der Öffnungszeiten 

der Horte bis zu einer Stunde sowie bis zu zwei/drei/vier/fünf/sechs 
Stunden täglich. Zur Bestimmung der benötigten Betreuungszeit im 
Hort werden die verlässlichen Öffnungszeiten der Grundschulen 
nach § 4 Absatz 2 Satz 5 Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(SchulG LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.02.2013 
(GVBl. LSA 2013, 68) sowie zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 25. Februar 2016 (GVBl. LSA S. 89, 94), berücksichtigt.

 Die Betreuung beginnt mit dem Eintreffen/der Übernahme des Hort-
kindes in den Hort. Sie endet mit dem Verlassen des Hortes.

 In den Ferien kann ein regelmäßiges Betreuungsangebot von bis zu 
10 Stunden je Betreuungstag in Anspruch genommen werden (in 
der Regel von montags bis freitags in der Zeit zwischen 7.00 Uhr 
und 17.00Uhr). Die Bedarfsmeldung der Eltern ist bis zu 4 Wochen 
vor Ferienbeginn bei der Einrichtungsleitung des Hortes abzugeben. 
Näheres regelt die Kostenbeitragssatzung für die Kindertagesein-
richtungen und Horte der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
(KBS Kita/Horte).
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(3)  Eine Änderung der Betreuungsstunden bzw. Betreuungszeiten inner-
halb der bestehenden Vereinbarung ist, unter Einhaltung einer Frist von 
1 Monat zum Monatsbeginn, möglich. In Ausnahmefällen, insbesondere 
bei kurzfristiger Arbeitsaufnahme oder Verlagerung/Verlängerung/Ver-
kürzung der Arbeitszeiten der sorgeberechtigten Personen, kann hiervon 
abgewichen werden. In diesen Fällen soll mindestens 4 Wochen vor 
der Änderung ein schriftlicher Antrag an die Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck gestellt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Ver-
bandsgemeindebürgermeister.

(4)  Die Eltern sind verpflichtet, Änderungen in ihrer Familie, die Auswir-
kungen auf den Anspruch der Kinderbetreuung haben, unverzüglich der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck schriftlich anzuzeigen.

(5)  Eltern haben Beginn und Ende der täglichen Betreuungszeit vor Auf-
nahme des Kindes und bei Veränderungen der Leitung der Einrichtung 
schriftlich mitzuteilen. Die Eltern sind verpflichtet, die festgelegten Be-
treuungsstunden nicht zu überschreiten.

(6)  Für den Fall, dass Kinder über die vereinbarte Betreuungszeit hinaus 
betreut werden müssen, entstehen für die Eltern zusätzliche Kosten, 
welche durch Bescheid festgestellt werden. 

 Näheres regelt die Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrich-
tungen und Horte der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (KBS Kita/
Horte).

(7) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck sichert gemäß § 5 (5) KiFöG 
gegen Entgelt die Bereitstellung einer kindgerechten Mittagsmahlzeit 
in Kindertageseinrichtungen zu. 

 Für Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr kann die von den El-
tern mitgebrachte Kleinkindkost verabreicht werden.

 Bei Kindern mit nachweislicher medizinischer Indikation kann von den 
Eltern mitgebrachtes Essen ausgereicht werden.

(8)  Die Benutzung der Kindertageseinrichtungen ist kostenbeitragspflichtig. 
Die Höhe der Kostenbeiträge richtet sich nach der Kostenbeitragssat-
zung für die Kindertageseinrichtungen und Horte der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck (KBS Kita/Horte).

§ 5 – Anmeldeverfahren
(1)  Die erstmalige Anmeldung eines Kindes für eine kommunale Tagesein-

richtung erfolgt durch schriftlichen Antrag der Eltern an die Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck und kann jederzeit erfolgen. Die Aufnahme 
in eine Tageseinrichtung soll frühestens nach drei Monaten zum 1. des 
darauffolgenden Monats erfolgen. Eltern, die ein Betreuungsangebot 
von 11 Stunden je Betreuungstag benötigen, müssen gegenüber der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck einen Nachweis über die An-
spruchsvoraussetzungen erbringen.

 Bei sich kurzfristig ergebender Notwendigkeit einer Betreuung ist eine 
sofortige Aufnahme möglich.

 Für die Hortbetreuung muss gemäß § 3 (6) KiFöG die erstmalige Anmel-
dung spätestens zur Schulanmeldung bzw. zum Schulhalbjahr für das 
kommende Schuljahr vorgenommen werden.

 Ein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Platz einer Tageseinrichtung 
besteht nicht. Das Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3 b KiFöG LSA 
bleibt hiervon unberührt.

(2)  Es wird vor der Aufnahme des Kindes eine Aufnahmevereinbarung 
zwischen den sorgeberechtigten Personen und der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck geschlossen, die grundsätzlich auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen wird. In diesen Aufnahmevereinbarungen wird die 
tägliche Betreuungszeit für die Dauer der Vereinbarung festgelegt. 

(3)  Voraussetzungen für die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung sind: 
a)  die Vorlage des von der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-

stätigten Aufnahmeantrages bei der Einrichtungsleitung der Kinder-
tageseinrichtung,

b)  eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung des 
Kindes, die nicht älter als 3 Tage sein sollte. Weiterhin ist der Nach-
weis der Durchführung der für das jeweilige Alter vorgesehenen 

Kinderuntersuchungen oder gleichwertiger Unterlagen zu erbringen 
(§ 18 (1) KiFöG). Ausgenommen davon sind Hortkinder.

c)  ein schriftlicher Nachweis darüber, dass zeitnah vor der Aufnahme 
eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersge-
mäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist.

(4)  Erscheint das Kind zum Aufnahmetermin nicht, sind die Sorgeberech-
tigten verpflichtet, die Kindertageseinrichtung zu informieren. Erfolgt 
durch die Sorgeberechtigten zum Aufnahmetermin keine diesbezügliche 
Information, kann die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck über die 
anderweitige Vergabe des Platzes verfügen.

(5)  Zur Sicherstellung einer kurzfristigen Kontaktaufnahme mit den Sor-
geberechtigten ist jede Änderung der Anschrift und Telefonnummer 
der Sorgeberechtigten, der Notadresse sowie der Krankenkasse der 
Einrichtungsleitung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Kosten, die in 
Folge unterlassener Mitteilung entstehen, haben die Sorgeberechtigten 
zu tragen.

(6)  Der Wechsel der Betreuungsform von Krippe in Kindergarten erfolgt im 
Folgemonat nach Vollendung des dritten Lebensjahres. Für den Wechsel 
von Kindergarten zum Hort ist ein Aufnahmeantrag gemäß § 5 Abs. 
1 Satz 5 dieser Satzung zu stellen, der gleichzeitig als Kündigung der 
bisherigen Vereinbarung dient.

§ 6 – Ende des Betreuungsverhältnisses
(1) Ein Betreuungsverhältnis zwischen der Verbandsgemeinde Arneburg- 

Goldbeck und den Sorgeberechtigten, welches für einen bestimmten 
Zeitraum vereinbart wurde, endet mit dem Ablauf des vereinbarten 
Zeitpunktes.

(2)  Eltern können das Betreuungsverhältnis für ihr Kind schriftlich drei Mo-
nate zum Monatsende kündigen. Über Ausnahmen zu der Kündigungs-
frist nach Satz 1, nämlich aus Härtefallgründen heraus, entscheidet der 
Verbandsgemeindebürgermeister durch pflichtgemäße Ermessensaus-
übung. Die Anträge müssen begründet sein. 

(3)  Das Kind kann vom Besuch der Kindertageseinrichtung durch schriftli-
chen Bescheid der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ausgeschlos-
sen werden. Der Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. 
Gleichzeitig wird der bestehende Betreuungsvertrag seitens der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck gekündigt.

 Ein wichtiger Grund liegt in der Regel vor,
a)  wenn das Kind länger als 14 Kalendertage unentschuldigt der Kin-

dertageseinrichtung fernbleibt und zuvor mindestens einmal die 
Eltern erfolglos durch die Leitung der Kindertageseinrichtung unter 
Hinweis auf die Ausschlussmöglichkeit schriftlich aufgefordert wor-
den sind, binnen einer Frist von einer Woche etwaige Hinderungs-
gründe für den Besuch anzuzeigen,

b)  wenn die Sorgeberechtigte/-n mit der Zahlung der zu entrichtenden 
Kostenbeiträge in Höhe von mindestens zwei Monatsbeiträgen trotz 
schriftlicher Mahnung, in Verzug befinden/befindet. Eine Wieder-
aufnahme, auch in einer anderen Kindertageseinrichtung, kann die 
Verbandsgemeinde davon abhängig machen,
1.  ob eine Ratenzahlungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde 

eingehalten wird, 
 oder 
2.  ob ein Antrag bei dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe voll-

ständig eingegangen ist,
 oder
3.  ob der vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommene 

Elternbeitrag an die Verbandsgemeinde wirksam abgetreten 
wurde. 

 Über eine Wiederaufnahme entscheidet der Verbandsgemeindebür-
germeister.

c)  wenn die weitere Betreuung des Kindes in der Kindertageseinrich-
tung aufgrund schwerwiegender Ereignisse, insbesondere gesund-
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heitliche Gefährdung anderer Nutzer, nicht möglich ist. Hierzu ist im 
Vorhinein eine aussagekräftige Beurteilung durch die Einrichtungslei-
tung anzufertigen, die dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
anzuzeigen ist. Die Stellungnahme des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe muss zu einem gleichlautenden Ergebnis führen.

§ 7 – Erkrankung des Kindes bis zum Eintritt der Schulpflicht
(1)  Kann das Kind aufgrund der Einschätzung eines Arztes oder der Sor-

geberechtigten die Kindertageseinrichtung wegen Krankheit nicht be-
suchen, ist die Leitung der Einrichtung umgehend über das Fehlen des 
Kindes und die voraussichtliche Fehlzeit zu informieren.

(2)  Stellt die Betreuungskraft bei der Annahme des Kindes in der Einrich-
tung fest, dass das Allgemeinbefinden erheblich gestört ist und die Eig-
nung für den Besuch der Kindertageseinrichtung in Frage steht, so sind 
die Sorgeberechtigten über die Bedenken umgehend zu informieren. 
Scheint das Kindeswohl durch Krankheiten gefährdet und eine entspre-
chende Reaktion seitens der Sorgeberechtigten nicht erkennbar ist, ist 
hierüber der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu informieren. 
Die Eltern haben jeden Verdacht einer Erkrankung ihres Kindes bei der 
Übergabe des Kindes an die Betreuungskraft mitzuteilen.

(3)  Medikamente werden vom pädagogischen Fachpersonal nur nach 
schriftlicher Verordnung eines Arztes und schriftlicher Zustimmung der 
Sorgeberechtigten an die Kinder verabreicht, so sich das pädagogische 
Fachpersonal hierzu in der Lage sieht.

(4)  Wenn Sorgeberechtigte wünschen, dass Hortkinder selbstständig vom 
Arzt verordnete Medikamente einnehmen sollen, sind die Sorgeberech-
tigten verpflichtet, den Hort schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen.

(5)  Wenn eine Diagnose oder der begründete Verdacht besteht, dass das 
Kind an einer ernsten ansteckenden Krankheit (§ 34 Abs. 1 Infektions-
schutzgesetz) leidet:
a)  sind die Sorgeberechtigten verpflichtet das Kind unverzüglich einem 

Arzt vorzustellen. Das Kind muss während dieser Zeit der Kinderta-
geseinrichtung fernbleiben.

b)  sind die Sorgeberechtigten nach Aufforderung durch die Betreu-
ungskraft zur Abholung des Kindes aus der Kindertageseinrichtung 
verpflichtet.

c)  sind die Sorgeberechtigten verpflichtet, gemäß § 34 (5) Infektions-
schutzgesetz die Leitung der Kindertageseinrichtungen unverzüglich 
darüber in Kenntnis zu setzen.

(6)  Absatz 5 Buchstaben b) und c) gelten entsprechend für Kinder und deren 
Sorgeberechtigte, wenn bei in der gleichen Wohngemeinschaft leben-
den Personen nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung nach § 34 Absatz 
3 Infektionsschutzgesetz oder deren Verdacht besteht.

(7)  Bei Erkrankungen nach § 34 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz dürfen 
Einrichtungen  nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter 
Beachtung der gegenüber dem Erkrankten und der Einrichtung verfügten 
Schutzmaßnahmen aufsuchen.

(8)  Bei Verdacht oder Auftreten von Läusebefall ist die Leitung der Kinder-
tageseinrichtung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Leitung hat 
dem Gesundheitsamt des Landkreises Stendal darüber Meldung zu ma-
chen. Durch die Einrichtungsleitung sind die Sorgeberechtigten durch 
Aushang zu informieren.

§ 8 – Aufsichtspflicht
(1)  Die Kinder sind zu Beginn der Betreuungszeit durch die Erziehungsbe-

rechtigten dem Fachpersonal der Kindertagesstätte zu übergeben und 
pünktlich nach Ablauf der vereinbarten Betreuungszeit abzuholen. Soll 
die Abholung des Kindes an andere Personen als die Sorgeberechtigten 
erfolgen, ist eine schriftliche Erklärung des/der Sorgeberechtigten mit 
Name und Anschrift des Abholers bis spätestens zum Abholtermin dem 
pädagogischen Fachpersonal zu übergeben. Die Erklärung beinhaltet die 
Übertragung der Aufsichtspflicht an den Abholenden mit Übergabe des 
Kindes.

(2)  Sollten die Sorgeberechtigten wünschen, dass ihre Kinder ohne Beglei-
tung die Einrichtung verlassen dürfen, ist eine schriftliche Erklärung der 
Sorgeberechtigten erforderlich. In dieser Erklärung ist anzugeben, ab 
welcher Uhrzeit die Kinder die Einrichtung verlassen dürfen.

(3)  Bei Hortkindern sind deren Sorgeberechtigte verpflichtet, ihre Kinder dahin-
gehend zu belehren, dass sie den Hort nicht unerlaubt verlassen dürfen.

§ 9 – Schließung von Kindertageseinrichtungen
(1)  Jeweils in den Ferien können die Tageseinrichtungen der Verbands-

gemeinde Arneburg-Goldbeck für den Zeitraum von bis zu 2 Wochen 
geschlossen werden. Einzelne Schließtage können auch außerhalb 
der Ferienzeit liegen und sind grundsätzlich freitags einzuplanen. Die 
Schließzeiten werden im Einvernehmen mit dem Kuratorium der Tages-
einrichtung vom Verbandsgemeindebürgermeister festgelegt und wer-
den in jeder Einrichtung bis spätestens zum 30. November des Vorjahres 
bekannt gegeben. 

 Kinder, für die während der Schließzeit/en eine Betreuung notwendig 
ist, werden auf Antrag vorübergehend in einer anderen Kindertagesein-
richtung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck betreut. 

 Es wird jedoch den Sorgeberechtigten empfohlen, dass Kinder mindes-
tens einmal im Jahr zusammenhängend 2 Wochen aus dem Betreuungs-
verhältnis herausgenommen werden.

 Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck kann weitergehende Aus-
nahmen aus anderen zwingenden Gründen zulassen. Der Antrag auf 
Betreuung in einer Ausweicheinrichtung ist in der Regel bis zum 31.03. 
des Kalenderjahres, jedoch spätestens 1 Monat vor der beabsichtigten 
Inanspruchnahme, bei der Leitung der Kindertageseinrichtung einzurei-
chen.

 An Brückentagen können im Einvernehmen mit dem Kuratorium der 
Tageseinrichtung die Kindertageseinrichtungen ebenfalls geschlossen 
werden. Für Kinder steht im Bedarfsfall ein Betreuungsplatz in einer 
anderen Tageseinrichtung zur Verfügung.

(2)  Im Zeitraum vom 24.12. eines Jahres bis zum 01.01. des darauffolgen-
den Jahres werden sämtliche Kindertageseinrichtungen im Einverneh-
men mit den Kuratorien geschlossen. Bei dringendem Platzbedarf in die-
sem Zeitraum muss die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck bis zum 
30.11. des laufenden Jahres in Kenntnis gesetzt werden, um für das 
Kind eine anderweitige Betreuung anbieten zu können. Grundsätzlich 
wird in diesen Fällen in der Kindertageseinrichtung „Regenbogenland“ 
in Goldbeck die Betreuung sichergestellt.

§ 10 – Elternversammlung, Elternsprecher, Kuratorium der  
Einrichtung, Elternvertretungen

(1)  Die Sorgeberechtigten aller Kinder einer Tageseinrichtung bilden die 
Elternversammlung.

(2)  Aus jeder Gruppe wird ein Elternsprecher oder eine Elternsprecherin für 
die Dauer von zwei Jahren gewählt, sofern in einer Tageseinrichtung 
Gruppen gebildet werden. Gewählt wird innerhalb von 6 Monaten nach 
Bildung der Gruppe, sofern nicht eine turnusmäßige Wahl ansteht.

(3)  Die Elternschaft der Tageseinrichtung wählt für die Dauer von zwei 
Jahren zwei Vertreterinnen oder Vertreter, die mit der leitenden Betreu-
ungskraft und einem Vertreter des Trägers das Kuratorium der Tagesein-
richtung bilden. 

(4) Das Kuratorium hat die Aufgabe, den Träger zu beraten und ist vor 
grundsätzlichen Entscheidungen zu der betreffenden Einrichtung zu be-
teiligen. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:
a)  die Beratung der Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit,
b)  die Beratung der Grundsätze für die Aufnahme von Kindern in Tages-

einrichtungen,
c)  die Anhörung zu Festlegungen der baulichen Beschaffenheit sowie 

räumlichen und sächlichen Ausstattung,
d)  die Unterstützung der Bemühungen des Trägers um eine ausreichen-

de und qualifizierte personelle Besetzung,
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e)  die Beratung im Rahmen des Anhörungsverfahrens zu den Kosten-
beiträgen,

f) die Beteiligung im Verfahren zur Beantragung von Ausnahmegeneh-
migungen und

g)  Information der Eltern und sonstigen Sorgeberechtigten.
Die Zustimmung des Kuratoriums ist erforderlich zur Änderung
a)  der Konzeption und
b)  der Öffnungs- und Schließzeiten.

(5)  Die Elternschaft oder die Elternsprecherinnen und Elternsprecher einer 
Tageseinrichtung wählen für die Dauer von zwei Jahren aus ihrer Mitte 
eine Vertreterin oder einen Vertreter für die Verbandsgemeindeeltern-
vertretung. Sie tagt mindestens einmal im Jahr und wählt aus ihrer 
Mitte für die Dauer von zwei Jahren einen Vorstand, der als Ansprech-
partner für die Eltern bzw. sonstigen Sorgeberechtigten und die Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck dient sowie die laufenden Geschäf-
te führt. Die Verbandsgemeindeelternvertretung ist unabhängig und gibt 
sich eine Geschäftsordnung.

 Die Verbandsgemeindeelternvertretung ist von der Verbandsgemeinde 
bei allen die Betreuung von Kindern betreffenden Fragen zu beteiligen. 
Aus ihrer Mitte wird für die Dauer von zwei Jahren eine Vertreterin oder 
ein Vertreter für die Kreiselternvertretung gewählt.

(6)  Das Wahlverfahren zu den Elternvertretungen regelt der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe durch Satzung.

§ 11 – Versicherung
(1)  Jedes Kind ist während seines Aufenthaltes in einer Kindertagesein-

richtung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck und auf dem Weg 
von und zur Einrichtung nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallver-
sichert.

(2)  Jeder Wegeunfall, der einen Personen- und/oder Sachschaden mit sich 
bringt, ist unverzüglich der Leitung der Kindertageseinrichtung zu mel-
den.

§ 12 – Haftungsausschluss
Für den Verlust, die Beschädigung oder Verwechslung von Kleidung und an-
deren mitgebrachten Gegenständen haftet der Träger nicht.

§ 13 – Steuerliche Behandlung
(1)  Die kommunalen Kindertageseinrichtungen der Verbandsgemeinde Ar-

neburg-Goldbeck sowie der freie Träger „DRK, Kreisverband Östliche 
Altmark e.V.“ verfolgen ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des § 52 Abs. 2 Ziff. 1 des Abschnittes ,,steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung (AO).

(2)  Zweck der kommunalen und in freier Trägerschaft befindlichen Kinder-
tageseinrichtungen ist die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kin-
der im Rahmen einer, auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes 
orientierten Gesamtkonzeption. Sie sollen die Gesamtentwicklung des 
Kindes altersgerecht fördern und durch allgemeine und erzieherische 
Hilfen und Bildungsangebote die körperliche, geistige und seelische 
Entwicklung des Kindes anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern 
und Benachteiligungen ausgleichen. Tageseinrichtungen sollen die In-
tegration fördern und auf diese Weise zur Verbesserung der Chancen-
gleichheit beitragen.

 Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und 
organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien ori-
entieren. Sie sollen insbesondere ein Erwerb sozialer Kompetenzen, wie 
Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Gemeinschaftsfähig-
keit, Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kulturen 
und Lebensweisen, sowie die Ausbildung von geistigen und körperli-
chen Fähigkeiten, insbesondere zum Erwerb von Wissen und Können, 
einschließlich der Gestaltung von Lernprozessen fördern.

(3)  Der Satzungszweck wird verwirklicht durch den Betrieb und die Unter-
haltung der Kindertageseinrichtungen als kombinierte Tageseinrichtun-
gen und Horte für schulpflichtige Kinder.

(4)  Die Kindertageseinrichtungen und Horte sind selbstlos tätig; sie verfol-
gen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5)  Mittel der Kindertageseinrichtungen und Horte dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(6)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck erhält keine Gewinnanteile 
und in der Eigenschaft als Eigentümer oder Rechtsträger auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Kindertageseinrichtungen.

(7)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kindertages-
einrichtungen fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden.

(8)  Im Falle der Auflösung der Einrichtungen oder des Wegfalls ihrer bis-
herigen steuerbegünstigten Zwecke fällt das bewegliche Vermögen an 
die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, als Träger der Einrichtung 
mit der Auflage, das Vermögen nur für unmittelbare und ausschließlich 
gemeinnützige soziale Zwecke zu verwenden.

§ 14 – Sprachliche Gleichstellung
(1)  Sofern in dieser Satzung Eltern angesprochen werden, beziehen sich die 

Regelungen ebenfalls auf sonstige sorgeberechtigte Personen.
(2)  Sofern in dieser Satzung von Tageseinrichtungen der Verbandsgemeinde 

Arneburg-Goldbeck die Rede ist, werden diesbezüglich auch Einrich-
tungen in freier Trägerschaft mit einbezogen. Es sei denn, es wird aus-
drücklich etwas anderes geregelt.

§ 15 – Inkrafttreten/Außerkrafttreten
(1)  Die Satzung über die Aufnahme und den Besuch von Kindern in den 

Kindertageseinrichtungen und Horten in der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck (BS Kita/Horte) tritt am 1. August 2018 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Aufnahme und den Besuch von 
Kindern in den Kindertagesstätten und Horten der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck (Benutzungssatzung Kita/Horte) vom 15.06.2015 mit 
Ablauf des 31. Juli 2018 außer Kraft.

Goldbeck, den 18.06.2018

                                                                                    – Siegel –

Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Goldbeck

Der Gemeinderat der Gemeinde Goldbeck hat auf seiner Sitzung am 25. Juni 
2018 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 40/010/18
Beschluss zur Abschnittsbildung in Goldbeck OT Petersmark 

Beschlusstext:
Der Gemeinderat der Gemeinde Goldbeck beschließt auf seiner heutigen 
Sitzung für die Verkehrsanlage Petersmark in Goldbeck OT Petersmark die 
Bildung eines Abschnittes nördlich von der Kirche bis Petersmark 15 und 
südlich beginnend hinter Petersmark 29 mit der landwirtschaftlichen Hofstel-
le bis Petersmark 21 entsprechend § 6 Abs. 4 KAG-LSA in Verbindung mit §§ 
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Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Iden für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Iden die Folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 14.06.2018 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

Die bisher festgesetzten 
Gesamtbeträge

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 
einschließlich Nachträge festgesetzt auf

Euro
1. Ergebnisplan

Erträge 
Aufwendungen

1.233.100
1.233.100

15.800
15.800

./.
 ./.

1.248.900
1.248.900

3 Abs. 2 und 7 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für 
die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Gemeinde Goldbeck.

Begründung:
Der 1. BA der Straßenbeleuchtung erfolgte im Jahr 2007 vom Ortseingang 
aus Richtung Möllendorf kommend bis zu Kirche; Straßenausbaubeiträge 
wurden erhoben. 
Der beitragsfähige Aufwand kann nach § 6 Abs. 4 KAG-LSA in Verbindung 
mit §§ 3 Abs. 2 und 7 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung einmaliger 
Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Gemeinde Goldbeck 
auch für Abschnitte einer Einrichtung, wenn diese selbstständig in Anspruch 
genommen werden können, ermittelt werden. Die Abschnittsbildung ermög-
licht es, für eine bestimmte Teilstraße einer Straße einen Beitrag zu erheben. 
In 2016 erfolgte die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Petersmark im 
2. BA. Um für den 2. BA Straßenausbaubeiträge erheben zu können, ist ein 
Abschnittsbildungsbeschluss erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
Der beitragsfähige Aufwand kann nach öffentlicher Bekanntmachung des 
Beschluss zur Abschnittsbildung in Petersmark auf die Anlieger innerhalb 
des gebildeten Abschnittes umgelegt werden. 

Beschluss-Nr. 40/011/18
Beschluss zur Aufwandsspaltung für den 2. BA für die Erneuerung 
der Straßenbeleuchtung in Goldbeck OT Petersmark

Beschlusstext:
Der Gemeinderat der Gemeinde Goldbeck beschließt auf seiner heutigen 
Sitzung die Aufwandsspaltung für den 2. BA für die Erneuerung der Straßen-
beleuchtung in Goldbeck OT Petersmark entsprechend § 6 Abs. 2 Kommunal-
abgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in Verbindung mit § 6 
Nr. 7 der Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffentlichen 
Verkehrsanlagen in der Gemeinde Goldbeck.

Begründung:
Verkehrsanlagen im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 KAG-LSA sind im Stra-
ßenausbaubeitragsrecht nur die Gemeindestraßen in ihrer gesamten Aus-
dehnung. Will eine Gemeinde einen Beitrag für den Ausbau einer Teilein-
richtung, hier Straßenbeleuchtung im 2. BA in Goldbeck OT Petersmark, 
erheben, so bedarf es gemäß § 6 Abs. 2 KAG-LSA in Verbindung mit § 6 Nr. 
7 der Straßenausbaubeitragssatzung über die Erhebung einmaliger Beiträge 
für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Gemeinde Goldbeck einen Auf-
wandsspaltungsbeschluss, um die sachlichen Beitragspflichten entstehen 

zu lassen. 
Der Aufwandspaltungsbeschluss ist Voraussetzung, um Straßenausbaubei-
träge für die Straßenbeleuchtung im 2. BA in Goldbeck OT Petersmark von 
den Beitragspflichtigen zu erheben.

Finanzielle Auswirkungen:
Nach öffentlicher Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufwandsspaltung 
im Amtsblatt „Hallo Nachbarn“ können die Straßenausbaubeiträge für die 
Straßenbeleuchtung im 2. BA in Goldbeck OT Petersmark selbstständig er-
hoben werden. 

Beschluss-Nr.: 40/009/18
Beschluss zur Aufwandsspaltung für die Erneuerung der Straßenbe-
leuchtung in Goldbeck, Babener Straße

Beschlusstext:
Der Gemeinderat der Gemeinde Goldbeck beschließt auf seiner heutigen 
Sitzung die Aufwandsspaltung für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
in Goldbeck, Babener Straße, entsprechend § 6 Abs. 2 Kommunalabgaben-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in Verbindung mit § 6 Nr. 7 
der Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffentlichen Ver-
kehrsanlagen in der Gemeinde Goldbeck.

Begründung:
Verkehrsanlagen im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 KAG-LSA sind im Straßen-
ausbaubeitragsrecht nur die Gemeindestraßen in ihrer gesamten Ausdeh-
nung. Will eine Gemeinde einen Beitrag für den Ausbau einer Teileinrich-
tung, hier Straßenbeleuchtung in der Babener Straße in Goldbeck erheben, 
so bedarf es gemäß § 6 Abs. 2 KAG-LSA in Verbindung mit § 6 Nr. 7 der 
Straßenausbaubeitragssatzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für 
die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Gemeinde Goldbeck einen Auf-
wandsspaltungsbeschluss, um die sachlichen Beitragspflichten entstehen 
zu lassen. 
Der Aufwandspaltungsbeschluss ist Voraussetzung, um Straßenausbaubei-
träge für die Straßenbeleuchtung in der Babener Straße in Goldbeck von den 
Beitragspflichtigen zu erheben.

Finanzielle Auswirkungen:
Nach öffentlicher Bekanntmachung des Beschlusses über die Aufwandsspal-
tung im Amtsblatt „Hallo Nachbarn“ können die Straßenausbaubeiträge für 
die Straßenbeleuchtung in der Babener Straße in Goldbeck selbstständig 
erhoben werden.
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2. Finanzplan

aus laufender Verwaltungstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen

1.138.700
1.010.000

703.400
1.527.400

./. 

./.

15.800
15.800

54.300
106.200

./. 

./. 

./. 

./. 

./. 

./. 

./.

./.

1.154.500
1.025.800

757.700
1.633.600

./.

./.

§ 2 
Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird nicht geändert.

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

§ 5
Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6
Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen wird, wird nicht geändert.

Iden, den 14.06.2018

(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende 1 . Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Nachtragshaushaltsplan mit seinen 
Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.08.2018 bis 15.08.2018 
im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck öffentlich aus.

Iden, den 14.06.2018

(Unterschrift Bürgermeister)

Öffentliche Bekanntmachung 

Ausbau der L 2, Werben-Räbel

Der Entwurf der Lagepläne zum Ausbau der L 2 von Werben nach Räbel 
(außerhalb der Ortslage Werben bis Deichüberfahrt Räbel) einschließlich der 
Umleitungspläne liegen in der Zeit vom 9. August 2018 bis einschließlich 
10. September 2018 während der Öffnungszeiten  in der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck, Zimmer 22, Breite Straße 15, 39596 Arneburg, zur allge-
meinen Einsichtnahme aus. 

Öffnungszeiten:
Montag:              von 7:30 bis 12:00 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Dienstag:            von 7:30 bis 12:00 und 13:00 bis 17:30 Uhr
Mittwoch:            von 7:30 bis 12:00 und 13:00 bis 15:00 Uhr
Donnerstag:        von 7:30 bis 12:00 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag:               von 7:30 bis 11:30 Uhr

Während dieser Zeiten kann jedermann bei der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck Bedenken und Anregungen (Einwendungen) als Stellungnah-
me schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen.

Goldbeck, 02.07.2018

R. Schernikau                                                                  – Siegel – 
Verbandsgemeindebürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung 

Ausbau der L 16, Ortslage Hohenberg-Krusemark, Eichstraße

Der Entwurf der Lagepläne zum Ausbau der L 16 in der Ortslage Hohen-
berg-Krusemark, Eichstraße liegen in der Zeit vom 9. August 2018 bis 
einschließlich 10. September 2018 während der Öffnungszeiten  in der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Zimmer 22, Breite Straße 15, 39596 
Arneburg, zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Öffnungszeiten:
Montag:              von 7:30 bis 12:00 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Dienstag:            von 7:30 bis 12:00 und 13:00 bis 17:30 Uhr
Mittwoch:            von 7:30 bis 12:00 und 13:00 bis 15:00 Uhr
Donnerstag:        von 7:30 bis 12:00 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag:               von 7:30 bis 11:30 Uhr

Während dieser Zeiten kann jedermann bei der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck Bedenken und Anregungen (Einwendungen) als Stellungnah-
me schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen.

Goldbeck, 09.07.2018

R. Schernikau                                                                  – Siegel – 
Verbandsgemeindebürgermeister

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 

15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die Gemarkung Sanne
Flur(en) 8  in der Gemeinde Hassel

Ortsname
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat
den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene 
Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.
Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.
Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom 14.08.2018 bis 14.09.2018
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal
während der Besuchszeiten, 
Mo  –  Fr         8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
Di                  13.00 – 18.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931–2520 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-

rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203–206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

17.07.2018

Im Auftrag  Auskunft und Beratung
 Telefon: 0391 567–8585
 Fax: 0391 567–8686
gez. Dieter Samol E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
 Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters

Für die Gemarkung Sanne               
Flur(en) 8 in der Gemeinde Hassel

Ortsname
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat
das Liegenschaftsbuch und die  Liegen schaftskarte hinsichtlich der 
Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung er-
gänzt und aktualisiert.
Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 

werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert.
Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 14.08.2018  bis  14.09.2018
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal
während der Besuchszeiten, 
Mo  –  Fr         8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
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Öffentliche Bekanntmachung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Ausweisung der NATURA 2000-Gebiete mittels Landesverordnung (N2000-LVO LSA) – 
Auslegung des Verordnungsentwurfes – Ergänzung  

(Anlage Nr. 2.9, Anlage Nr. 2.31, Anlage Nr. 2.34 und 9 Karten)

Das öffentliche Beteiligungsverfahren zur Unterschutzstellung der NATURA 
2000-Gebiete in Sachsen-Anhalt nach § 32 Abs. 4 BNatSchG i. V. m. § 23 
Abs. 2 NatSchG LSA und § 15 Abs. 4 NatSchG LSA fand vom 4. Oktober 2017 
bis 4. Dezember 2017 statt.

Die Darstellung der sensiblen Uferbereiche an der Elbe im Vogelschutzge-
biet „Elbaue Jerichow“ (SPA0011), im FFH-Gebiet „Elbaue Werben und Alte 
Elbe Kannenberg“ (FFH0009) und im FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Sandau 
und Schönhausen“ (FFH0012) war, aufgrund zu diesem Zeitpunkt nicht abge-
schlossener Abstimmungen, noch nicht Bestandteil der ersten Auslegung. Im 
Rahmen der Abwägung kam es außerdem zu einer Regelungsergänzung im 
Vogelschutzgebiet „Elbaue Jerichow“ sowie zur Ergänzung und Korrektur von 
Regelungen im FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“. 

Daher werden erneut ausgewählte Karten und Verordnungsdokumente aus-
gelegt.
Einwendungsrelevante Verordnungsinhalte sind im ausgelegten Entwurf der 
Landesverordnung über die NATURA 2000-Gebiete im Land Sachsen-Anhalt 
(Ergänzung) hervorgehoben. Eine vollständige Lesefassung des Textes der 
Landesverordnung liegt bei.
In der Zeit vom 9. August 2018 bis einschließlich 10. September 2018 
liegen die Verordnungsdokumente und Karten während der Sprechzeiten im 
Rathaus Arneburg, Zimmer 21, Breite Straße 15 in 39596 Arneburg zur all-
gemeinen Einsichtnahme aus. 

Sprechzeiten:
Montag  7:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr- 15:30 Uhr
Dienstag  7:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr- 17:30 Uhr
Mittwoch  7:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr- 15:00 Uhr
Donnerstag  7:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr- 15:30 Uhr
Freitag  7:30 Uhr – 12:00 Uhr 

Zur gleichen Zeit liegen die Unterlagen bei der Oberen Naturschutzbehörde 
des Landesverwaltungsamtes, Zimmer 95, Dessauer Straße 70, 06118 Halle 
(Saale) zur allgemeinen Einsichtnahme aus und sind auf der Internetseite des 
Landesverwaltungsamtes online einsehbar. 

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag  8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr 
Freitag  8:00 – 12:00 Uhr

Bis zum 25. September 2018 kann jedermann bei der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck oder der Oberen Naturschutzbehör-
de Bedenken und Anregungen (Einwendungen) als Stellungnahme 
schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. Eine Stellungnahme zur Lese-
fassung der Landesverordnung kann nicht abgegeben werden.   
Die Stellungnahme ist fristgerecht eingegangen, wenn sie bis zum 25. Sep-
tember 2018 bei der Gemeinde oder der Oberen Naturschutzbehörde ein-
gereicht wurde. Eine Verlängerung dieser Frist ist nicht möglich. Später 
eingegangene Stellungnahmen können nicht berücksichtigt werden.

Hinweise für Einwender
Da im Rahmen dieses Verfahrens eine Vielzahl von NATURA 2000-Gebieten 
unter Schutz gestellt wird, gehen unzählige Hinweise und Stellungnahmen 
bei der Oberen Naturschutzbehörde ein. Damit alle Einwendungen entspre-
chend berücksichtigt werden können, bittet die Behörde als Verfahrensführer 
um die Beachtung der folgenden Hinweise:
• Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen müssen den Namen, Vor-

namen und die genaue Anschrift der natürlichen Person enthalten. Bei 
juristischen Personen, Verbänden und anderen Vereinigungen sowie Un-
ternehmen sind der Name, die Bezeichnung und der Vertretungsbefugte 
(z. B. Geschäftsführer) anzuführen. Beziehen sich die Stellungnahmen 
auf Grundstücke, sollen Gemarkung, Flur und Flurstück der betroffenen 
Fläche enthalten sein.  

• Es besteht keine gesetzliche Pflicht zur schriftlichen Antwort auf eine 
Stellungnahme, die anlässlich einer Schutzgebietsausweisung abgege-
ben wird. Aufgrund der Größe des Verfahrens und der Vielzahl an ein-
gehenden Einwendungen werden Stellungnahmen nur im Rahmen der 
Abwägung und nicht direkt gegenüber dem Einwender beantwortet. Es 
werden darüber hinaus auch keine schriftlichen Eingangsbestätigungen 
versendet. 

• Alle Stellungnahmen werden im Rahmen der Abwägung Berücksichti-
gung finden. Das eventuelle Abwägungsergebnis wird voraussichtlich 
gegen Ende des Jahres im Landesverwaltungsamt einsehbar sein. 

Goldbeck, 02.07.2018

René Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Di                  13.00 – 18.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt.
Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.                                                        

17.07.2018

Im Auftrag  Auskunft und Beratung
 Telefon: 0391 567–8585
 Fax: 0391 567–8686
gez. Dieter Samol E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
 Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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01. September Stadthalle Arneburg

Sie sind herzlich eingeladen.
Einlass ist ab 17:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro pro Person, 
ab sofort 8 Euro im Vorverkauf.

Feiern und tanzen Sie mit uns. Isabell Edvardsson, bekannt aus 
der Tanzshow „Let‘s Dance“, wird mit uns zusammen einen 
Disco-Fox-Workshop veranstalten. Danach tanzen wir gemein-
sam weiter.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Ich freue mich auf Ihr zahlreiches Kommen und ein tolles Event.

Ihre Andrea Ehlers

Bezirks-Generalvertretung
Andrea Ehlers
Versicherungsfachfrau (BWV)
Ausschließlichkeitsvermitterin

Pappelstraße 12, 39596 Hohenberg-Krusemark
Telefon 039394 91553, Telefax 039394 91554; Mobil 0172 3295064
info.andrea.ehlers@mecklenburgische.com

Öffnungzeiten:
Hohenberg:  Mo + Di 9-12 Uhr; Do 14-18 Uhr
Arneburg:  Di + Do 14-18 Uhr

Mit dabei –

Specialgast:

Isabell

Edvardsson
(bekannt aus Let‘s Dance)


